Allgemeine Geschiftsbedingungen WE

Mobil D-Netz

1. ALLGEMEINES

1 Far samtliche WEtell-Vertrage ist Leistungserbringer die
STROTH Telecom GmbH, Erkrather Str. 401, D-40231 Dusseldorf,
Telefonnummer: 0211 4082 4082, Faxnummer: 0211 4082 4093,
E-Mail-Adresse: info-de@stroth-telecom.de, eingetragen im Han-
delsregister des Amtsgerichts Dusseldorf unter HRB 36232 (,An-
bieterin"). Fur die diesbezuglich im Mobilfunknetz der Vodafone
GmbH (,D-Netz") erbrachten Mobilfunkdienstleistungen gelten
die nachstehenden Allgemeinen Geschaftsbedingungen (,AGB
Mobil D-Netz") sowie die tarifbezogene Leistungsbeschreibung
Mobil D-Netz und die jeweiligen Preislisten. Abweichende AGB
des Kunden gelten nicht; sie finden auch dann keine Anwen-
dung, wenn die Anbieterin nicht ausdrucklich widerspricht oder
der Kunde erklart, nur zu seinen Bedingungen abschlieBen zu
wollen.

12 Das Leistungsangebot von der Anbieterin richtet sich aus-
schlieBlich an volljahrige Privatkunden und Verbraucher im Sinne
des § 13 BGB sowie Unternehmer im Sinne des § 14 BGB in
Deutschland. Die Leistungen von der Anbieterin durfen nicht fur
gewerbliche Zwecke genutzt werden, sofern nicht schriftlich eine
ausdruckliche abweichende Vereinbarung mit der Anbieterin ge-
troffen wurde.

1. Die Vertragssprache ist Deutsch.

14 Diese AGB Mobil D-Netz sowie die Leistungsbeschreibung und
die Preislisten konnen durch die Anbieterin gedndert werden, so-
weit dadurch wesentliche Bestimmungen (insbesondere Leis-
tungsumfang, Vertragslaufzeit, Kundigung) nicht wesentlich be-
ruhrt werden und die Ausgewogenheit der Regelungen nicht
bzw. nicht wesentlich beeintrachtigt wird. Eine Anderung ist ins-
besondere zulassig im Falle von zum Zeitpunkt des Vertragsab-
schlusses nicht vorhersehbaren Entwicklungen, fur die Durch-
fuhrung des Vertrages erforderlichen Anpassungen, gesetzlichen
Anderungen oder Anderungen der Rechtsprechung. Die Anbiete-
rin wird den Kunden tber Inhalt und Zeitpunkt von Anderungen
der AGB und/oder der Preisliste und/oder der Leistungsbeschrei-
bung sowie ein bestehendes Kundigungsrecht gemal dieser Zif-
fer mindestens einen Monat, héchstens zwei Monate, bevor die
Anderungen wirksam werden sollen, auf einem dauerhaften Da-
tentrager unterrichten. Der Kunde kann innerhalb von 3 Monaten
ab Zugang der vorgenannten Unterrichtung ohne Kosten und
ohne Einhaltung einer Kundigungsfrist den Vertrag kundigen, es
sei denn, die mitgeteilten Anderungen sind ausschlieBlich zum
Vorteil des Kunden, rein administrativer Art und ohne negative
Auswirkungen auf den Kunden oder unmittelbar durch Unions-
recht oder innerstaatlich geltendes Recht vorgeschrieben. Der
Vertrag kann durch die Kundigung fruhestens zu dem Zeitpunkt
beendet werden, zu dem die Anderungen wirksam werden sol-
len. Das Recht zur ordentlichen Kundigung des Vertrages bleibt
unberuhrt.
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Die Anbieterin behalt sich vor, die Annahme des Kundenantra-
ges abzulehnen; dies gilt insbesondere, wenn die Auskunft einer
von der Anbieterin nach Ziffer 15 und 16 durchzufuhrenden Bo-
nitatsprufung ergibt, dass zu erwarten ist, dass die Durchsetzung
von Forderungen gegenuber dem Kunden mit erheblichen
Schwierigkeiten verbunden sein wird. Gleiches gilt fur den Fall,
dass der Kunde mit Verpflichtungen aus anderen (bestehenden
oder fruheren) Vertragen gegenuiber der Anbieterin in Ruckstand
ist oder solche Vertrage nicht vertragsgemaf abgewickelt wur-
den. Auch ist die Anbieterin berechtigt, die Annahme des Kun-
denauftrages abzulehnen, wenn ein wichtiger Grund hierfur vor-
liegt, z. B. der Kunde unrichtige Angaben macht oder tatsachliche
Anhaltspunkte bestehen, dass der Kunde Leistungen miss-
brauchlich zu nutzen beabsichtigt.

Die Anbieterin ist berechtigt, die Leistung grundsatzlich oder
zeitlich befristet von der Einhaltung eines Kreditlimits abhangig
zu machen. Die Verpflichtung des Kunden zur Zahlung samtli-
cher falliger Entgelte bleibt hiervon unberuhrt. Die Anbieterin
wird den Kunden uber die Einrichtung, die Hohe und die etwaige
Dauer des jeweiligen Kreditlimits informieren. Die Anbieterin
wird dem Kunden auf dessen Anfrage jederzeit Auskunft uber
das Bestehen und die Modalitaten eines Kreditlimits erteilen.

2. VERTRAGSBEZIEHUNG, LEISTUNGSVORBEHALT

21 Das Vertragsverhaltnis zwischen der Anbieterin und dem Kun-
den kommt mit schriftlicher oder elektronischer Beauftragung
durch den Kunden (Angebot) unter Nutzung des jeweiligen Auf-
tragsformulars oder durch Erteilung eines mundlichen Auftrages
und der Annahme durch die Anbieterin, die entweder ausdruck-
lich in Textform oder stillschweigend durch Ubersendung einer
physischen SIM-Karte bzw. des Profils einer embedded SIM-Kar-
te (nachfolgend zusammenfassend ,SIM-Karte" genannt) oder
durch Freischaltung des Anschlusses oder durch Erbringen der
vereinbarten Telekommunikationsdienste erfolgen kann, zustan-
de. Der Kunde erkennt an, dass nur zum Zeitpunkt der Beauftra-
gung gultige Tarife vereinbart werden kénnen. Diese gelten dann
ab dem Zeitpunkt des Vertragsbeginns.
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. VERTRAGSDAUER, KUNDIGUNG,

ANBIETERWECHSEL

Fur das Vertragsverhaltnis gilt die im Kundenauftrag vorgese-
hene Mindestvertragslaufzeit sowie Kundigungsfrist. Das Ver-
tragsverhaltnis verlangert sich automatisch, wenn nicht rechtzei-
tig gekundigt wird, auf unbestimmte Zeit und kann dann jeder-
zeit mit Frist von einem Monat gekundigt werden. Die Kundigung
bedarf der Textform.

Das Recht der Parteien zur auBerordentlichen fristlosen Kundi-
gung bleibt unberuhrt. Die Anbieterin ist insbesondere zu einer
auBerordentlichen fristlosen Kundigung des Vertragsverhaltnis-
ses berechtigt, wenn der Kunde Telekommunikationsdienste der
Anbieterin missbrauchlich in Anspruch nimmt, mit der Nutzung
gegen Strafvorschriften verstolt oder wenn ein entsprechender
Tatverdacht besteht,
gegen den Kunden ein Verfahren zur Abgabe der eidesstattlichen
Versicherung oder der Vermogensauskunft eingeleitet, uber sein
Vermogen ein Insolvenzverfahren eroffnet bzw. ein solches
beantragt wird oder in den Vermogensverhaltnissen des Kunden
eine sonstige wesentliche Verschlechterung eintritt, die befurch-
ten lasst, dass dieser seinen Verpflichtungen zeitweise oder dau-
erhaft nicht nachkommen wird,
der Kunde mit der Zahlung des von der Anbieterin fur die
Bereitstellung der Leistung erstmals in Rechnung gestellten
Betrages in Verzug gerat,
der Kunde wiederholt seine vertraglichen Pflichten verletzt, ins-
besondere fur zwei aufeinanderfolgende Abrechnungszeitraume
mit der Zahlung des von der Anbieterin in Rechnung gestellten
Betrages bzw. eines nicht unerheblichen, d. h. 50 % des Rech-
nungsbetrages ubersteigenden Teiles davon in Verzug gerat,
der Kunde wesentlichen Vertragspflichten nicht nachkommt,
insbesondere einen erfolgten Wohnsitzwechsel nicht anzeigt,
oder
der Kunde schuldhaft gegen seine vertraglichen Pflichten aus
Ziffer 10 verstoRt.

Vertragsverhaltnisse uber Zusatzleistungen gemal Ziffer 6
kénnen zu den fur die Zusatzleistungen etwaig abweichend ver-
einbarten Bedingungen und Fristen gekundigt werden.

Mit der Beendigung des Mobilfunkvertrages enden auch alle
Vertragsverhaltnisse Uber Zusatzleistungen zu diesem Mobil-
funkvertrag, ohne dass es einer Kundigung bedarf.

Der Kunde kann seinen Anbieter nach Malgabe der
gesetzlichen Bestimmungen wechseln. Die



Versorgungsunterbrechung darf hierbei maximal einen Tag
betragen. Wenn der Kunde bei einem Anbieterwechsel seine
Rufnummer zu seinem neuen Anbieter mitnehmen maéchte
(Portierung), muss der Kunde die Portierung seiner Rufnummer
bei dem neuen Anbieter beauftragen. Eine Portierung ist auch
wahrend der Vertragslaufzeit des Altvertrages moglich. Die
Anbieterin weist darauf hin, dass der Altvertrag und
insbesondere eine sich daraus ergebende Zahlungspflicht davon
aber unberuhrt bleiben. Der Kunde willigt ein, im Fall des
Fehlschlagens des Anbieterwechsels und solange die
vertraglichen und technischen Voraussetzungen fur einen
Anbieterwechsel nicht vorliegen, von der Anbieterin bis zum
erfolgreichen Anbieterwechsel mit
Telekommunikationsdienstleistungen weiterversorgt zu werden.
Einen entgegenstehenden Willen wird der Kunde der Anbieterin
in Textform mitteilen. Weitere Informationen zum
Anbieterwechsel und zur Rufnummernportierung erhalt der
Kunde unter www.wetell.de.

Rufnummernbereiche im Sinne von § 3 Nummer 50 TKG sowie
fur Kurzwahldienste zukunftig unentgeltlich netzseitig gesperrt
wird. Der Kunde kann ebenfalls verlangen, dass die Identifizie-
rung seines Mobilfunkanschlusses zur Inanspruchnahme und
Abrechnung einer neben der Verbindung erbrachten Leistung
zukunftig unentgeltlich netzseitig gesperrt wird.
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. SPERRUNG VON

TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTEN DER ANBIETERIN

Die Anbieterin ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, als milde-
re MaBnahme im Vergleich zu einer fristlosen Kundigung im Sin-
ne der Ziffer 3.2 die Inanspruchnahme der dem Kunden uberlas-
senen SIM-Karte fur abgehende Verbindungen teilweise oder
vollstandig zu sperren. Ebenso ist die Anbieterin berechtigt, eine
entsprechende Sperre der SIM-Karte des Kunden vorzunehmen,
wenn
das Kreditlimit nach Ziffer 2.3 erreicht ist und der Kunde zuvor
von der Anbieterin uber die bevorstehende Sperre unterrichtet
wurde,
der Kunde der Anbieterin keine postzustellfahige Anschrift mit-
teilt oder einen Wohnsitzwechsel entgegen Ziffer 9.3 nicht an-
zeigt und die Post mit dem Vermerk ,unzustellbar’, ,unbekannt
verzogen" o. A. zurickkommt und die Anbieterin die neue Adres-
se nicht ermitteln kann,
der begrundete Verdacht besteht, dass der Anschluss des Kun-
den missbrauchlich benutzt oder von Dritten manipuliert wird,
der Kunde mit Zahlungsverpflichtungen von mindestens
100,00 € in Verzug ist, eine geleistete Sicherheit verbraucht
oder erreicht ist und der Kunde mindestens 2 Wochen vorher
schriftlich und unter Hinweis auf die Moglichkeit des Kunden,
Rechtsschutz vor den Gerichten zu suchen, auf die Sperre hinge-
wiesen wurde (§ 61 Abs. 4 TKG). Bei der Berechnung des vorge-
nannten Mindestbetrages bleiben nicht titulierte Forderungen,
die der Kunde form- und fristgerecht und schlussig begrundet
beanstandet hat, auller Betracht. Ebenso bleiben nicht titulierte
bestrittene Forderungen Dritter auler Betracht; dies gilt auch
dann, wenn diese Forderungen abgetreten worden sind.

Die Sperre wird auf die vom Zahlungsverzug oder Missbrauch
betroffenen Leistungen beschrankt. Im Falle strittiger hoher
Rechnungen fur Mehrwertdienste wird dem Kunden weiterhin
Zugang zu einem Mindestangebot an Sprachkommunikations-
und Breitbandinternetzugangsdiensten gewahrt. Eine auch an-
kommende Sprachkommunikation erfassende Vollsperrung er-
folgt fruhestens eine Woche nach Sperrung abgehender Sprach-
kommunikation.

Entfallt der Grund fur die Sperrung und erlangt die Anbieterin
hiervon Kenntnis, wird die Anbieterin die Sperre schnellstmog-
lich wieder aufheben.

Die Kosten der Sperrung tragt der Kunde, soweit ihm der
Grund fur die Sperre zuzurechnen ist. Die Anbieterin behalt
sich vor, fur die Einrichtung der Sperre eine dem Aufwand
entsprechende Bearbeitungsgebuhr zu erheben.

Dem Kunden bleibt vorbehalten nachzuweisen, dass kein
Aufwand entstanden ist oder der tatsachlich
entstandene Aufwand geringer als die Pauschale ist.

Trotz einer Sperre bleibt der Kunde verpflichtet, die nutzungs-
unabhéngigen Entgelte, insbesondere die monatlichen Grund-
und Optionspreise (Grundgebuhren, Flatrate-Preise etc.), zu zah-
len.

Auf Verlangen des Kunden und soweit dies technisch moglich
ist, veranlasst die Anbieterin bei dem Mobilfunknetzbetreiber,
dass die Nutzung des Netzzugangs des Kunden fur bestimmte
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Der Umfang der von der Anbieterin zu erbringenden Mobil-
funkdienste ergibt sich aus diesen AGB Mobil D-Netz, der Leis-
tungsbeschreibung Mobil D-Netz, den Preislisten und dem je-
weiligen Kundenauftrag.

Die Anbieterin erbringt gegentber dem Kunden Mobilfunk-
dienstleistungen vorbehaltlich der Regelung in Ziffer 5.8. Zu die-
sem Zweck bezieht die Anbieterin die Netzleistungen von der
Vodafone GmbH.

Die Mobilfunkdienstleistungen sind raumlich auf den Emp-
fangs- und Sendebereich des von dem betreffenden Mobilfunk-
netzbetreiber betriebenen Netzes beschrankt. Die Erreichbarkeit
aus anderen Netzen oder von Teilnehmern in anderen Netzen ist
davon abhangig, ob und in welchem Umfang der jeweilige Mobil-
funknetzbetreiber mit den anderen Netzbetreibern entsprechen-
de Zusammenschaltungsvereinbarungen getroffen hat. Der Kun-
de wird sich vor Vertragsschluss uber mogliche Einschrankungen
seiner Erreichbarkeit bei der Anbieterin informieren.

Die Anbieterin stellt dem Kunden eine SIM-Karte zur Verfu-
gung, bei der es sich je nach Vereinbarung um eine physische
SIM-Karte oder um das Profil einer embedded SIM-Karte han-
delt. Eine physische SIM-Karte ist mit einer personlichen Identi-
fikationsnummer, das Profil einer embedded SIM-Karte mit ei-
nem Activation-Code versehen (jeweils: “PIN"). Daruber hinaus
stellt die Anbieterin bei einer physischen SIM-Karte einen per-
sonlichen Entsperrcode bzw. bei dem Profil einer embedded
SIM-Karte einen eSIM-Code (jeweils: “PUK") zur Verfugung. Die
SIM-Karte und die PIN sind Voraussetzung fur den Zugang zum
jeweiligen Mobilfunknetz.

Die SIM-Karte der Anbieterin wird dem Kunden zum vertrags-
und funktionsgerechten Gebrauch uberlassen. Die physische
SIM-Karte bleibt Eigentum von der Anbieterin und ist bei Beendi-
gung des Vertragsverhaltnisses durch den Kunden umuweltge-
recht zu entsorgen oder auf Verlangen, das vor Beendigung des
Mobilfunkvertrages ausgesprochen werden muss, an die Anbie-
terin zuruckzugeben. Die Anbieterin darf die SIM-Karte jederzeit
gegen eine Ersatzkarte austauschen.

Die Anbieterin teilt dem Kunden eine Mobilfunkrufnummer zu,
sofern der Kunde keine Portierung seiner bisherigen Mobilfunk-
rufnummer wunscht. Sofern fur die Anbieterin die technischen
und betrieblichen Moglichkeiten bestehen, kann die Anbieterin
dem Kunden gegen ein gesondertes Entgelt eine Wunschruf-
nummer, die der Kunde aus dem Angebot mehrerer Rufnum-
mern frei auswahlen kann, zuteilen. Die Anbieterin ist berechtigt,
Anderungen von Rufnummern vorzunehmen, wenn dies gesetz-
lich oder durch Manahmen oder Entscheidungen von Behor-
den, insbesondere der Bundesnetzagentur, oder von Gerichten
veranlasst oder die Zuteilung aufgrund unrichtiger Angaben des
Kunden erfolgt ist. Die Anbieterin ist ferner berechtigt, die zuge-
teilte Rufnummer zu dandern, wenn hierfur unvermeidliche tech-
nische oder betriebliche Grunde bestehen, die die Anbieterin
nicht zu vertreten hat, und die Anderung wenigstens zwei Mona-
te im Voraus in Textform gegenuber dem Kunden angekundigt
wurde. Ebenfalls ist der Kunde im Falle des Vorliegens schutz-
wurdiger Belange berechtigt, gegenuber der Anbieterin eine An-
derung seiner Rufnummer zu verlangen. Die Anbieterin kann
hierfur vom Kunden ein nach dem Aufwand bemessenes Entgelt
verlangen.

Internationales Roaming (Roaming aullerhalb der EU sowie
des EWR) bedeutet, dass der Kunde mit seiner SIM-Karte in aus-
landischen Mobilfunknetzen fur ankommende Dienste erreich-
bar ist (ankommendes Roaming) und abgehende Dienste in An-
spruch nehmen kann (abgehendes Roaming). Beide Arten des
Roamings kénnen kostenpflichtig sein. Die Verfugbarkeit von Ro-
aming in einem Land setzt voraus, dass zwischen dem deut-
schen und dem auslandischen Mobilfunknetzbetreiber entspre-



chende Vereinbarungen bestehen. Die Anbieterin schaltet inter-
nationale Verbindungen, die Nutzung von Datenverbindungen im
Ausland (Datenroaming) sowie Premiumdienste, Auskunfts- und
Televotingdienste in der Regel 90 Tage nach Vertragsbeginn frei,
sofern der Kunde seine erste Rechnung fur das beauftragte Mo-
bilfunkprodukt vollstandig und zeitgerecht bezahlt hat. Die An-
bieterin behalt sich vor, ankommendes und abgehendes Ro-
aming erst 90 Tage nach Vertragsbeginn freizuschalten, sofern
der Kunde seine erste Rechnung fur das beauftragte Mobilfunk-
produkt vollstandig bezahlt hat. Eine etwaige Sperrung des an-
kommenden und abgehenden Roamings teilt die Anbieterin dem
Kunden mit. Der Kunde kann die Freischaltung der gesperrten
Dienste gegen Leistung einer Sicherheit auch zu einem fraheren
Zeitpunkt mit der Anbieterin vereinbaren. Ein Anspruch des Kun-
den auf Freischaltung des internationalen Roamings und interna-
tionaler Verbindungen sowie der Premiumdienste besteht nicht.
Die Anbieterin behalt sich insbesondere vor, Roaming und inter-
nationale Verbindungen sowie Verbindungen zu Premiumdiens-
ten, Auskunfts- und Televotingdiensten dann nicht freizuschal-
ten oder wieder zu sperren, wenn konkrete Anhaltspunkte dafur
vorliegen, dass der Kunde die bei der Nutzung solcher Dienste
bzw. Verbindungen regelmaBig anfallenden hoheren Entgelte
nicht begleichen kann oder wird. Der Kunde kann gegentber der
Anbieterin jederzeit eine Sperre fur internationales Roaming
bzw. die Ruckgangigmachung einer entsprechenden Freischal-
tung verlangen.

Die Verpflichtung der Anbieterin, die vereinbarten Mobilfunk-
dienste zu erbringen, wird durch die Verfugbarkeit von Vorleis-
tungen Dritter beschrankt. Vorleistung in dem genannten Sinne
ist insbesondere die Bereitstellung von Ubertragungswegen
(Netzverfugbarkeit) durch den von der Anbieterin jeweils beauf-
tragten Netzbetreiber. Die Anbieterin behalt sich das Recht zur
zeitweiligen Beschrankung der Anschlussdienste bei Kapazitats-
engpassen im Betreibernetz sowie bei Stérungen wegen techni-
scher Anderungen an den Anlagen des Netzbetreibers vor. Die
Anbieterin wird den Kunden bei Kenntnis der Nichtverfugbarkeit
- sofern moglich — unterrichten und den Netzbetreiber anhalten,
Stérungen unverzuglich zu beseitigen. Auf etwaige Schadenser-
satzanspruche finden die Bestimmungen in Ziffer 14 Anwen-
dung.

Sofern die Anbieterin Mobilfunkdienste aufgrund hoherer Ge-
walt nicht erbringen kann, wird die Anbieterin fur die Dauer der
Unterbrechung oder Beschrankung von der Leistungsverpflich-
tung frei. Als hohere Gewalt im vorstehenden Sinne gilt insbe-
sondere die Leistungsverhinderung infolge von Krieg, inneren
Unruhen, Streik und Aussperrung. Dies gilt auch bei Fallen hohe-
rer Gewalt in Betrieben, die Vorleistungen im Sinne der Ziffer 5.8
erbringen.

L
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0. Etwaige vereinbarte Bereitstellungstermine und Verfugbar-

keitszeiten stehen unter dem Vorbehalt, dass der Kunde seinen
Mitwirkungsverpflichtungen rechtzeitig und umfanglich nach-
kommt.

1. Die Anbieterin behalt sich vor, etwaige Freischaltungen, Ein-

stellungen oder Umstellungen eines Dienstes oder einen etwaig
von der Anbieterin zugelassenen Tarifwechsel erst zum nachst-
moglichen Termin (z. B. mit Beginn des nachsterreichbaren Ab-

rechnungszeitraums) durchzufthren.

12 Bei Tarifen, die eine begrenzte Anzahl von Inklusiv-Minuten

oder Inklusiv-SMS je Abrechnungszeitraum beinhalten, konnen
diese Inklusiv-Leistungen nicht in den Folgeabrechnungszeit-
raum Ubertragen und/oder kumuliert werden. Nicht genutzte
Inklusiv-Leistungen verfallen am Ende des jeweiligen Abrech-
nungszeitraums und werden nicht auf folgende Abrechnungs-
zeitrdume Ubertragen oder erstattet.

6.3.

w

laufzeiten und Kundigungsmoglichkeiten, gelten. Anderungen ei-
ner Zusatzdienstleistung zuungunsten des Kunden (z. B. Leis-
tungseinschrankungen oder Preiserhéhungen) berechtigen den
Kunden nicht zur Sonderkundigung dieses Mobilfunkvertrags.

Werden Zusatzdienstleistungen und/oder Premium-, Aus-
kunfts- oder Televotingdienste durch Dritte erbracht, entsteht
ein unmittelbares Vertragsverhaltnis zwischen dem Kunden und
dem Dritten. Dritte sind in der Leistungsbeschreibung oder Preis-
liste von der Anbieterin kenntlich gemacht. Die Leistung der An-
bieterin beschrankt sich in solchen Fallen auf die Bereitstellung
des technischen Zugangs zu den Endeinrichtungen des Dritten
sowie die Diensteverwaltung und den Forderungseinzug. Fur et-
waige Mangel der vom Dritten zu erbringenden Leistungen haf-
tet die Anbieterin nicht.

. SERVICE

Der Kunde hat die Moglichkeit, sich bei Fragen oder sonstigen
Anliegen sowie Beschwerden an den Service zu wenden. Dieser
steht dem Kunden unter der Telefonnummer 0761 7699 9848,
der E-Mail-Adresse service@wetell.de sowie der Postadresse Ser-
vice WEtell, Paul-Ehrlich-Str. 7, 79106 Freiburg zur Verfugung.

6. ZUSATZDIENSTLEISTUNGEN

6.1

6.2.

i

Soweit die Anbieterin jeweils Zusatzdienstleistungen oder
Premium-, Auskunfts- oder Televotingdienste anbietet, ist der
Kunde berechtigt, diese im Rahmen eines separaten Vertragsver-
haltnisses in Anspruch zu nehmen.

Fur Zusatzdienstleistungen, die die Anbieterin erbringt, kon-
nen separate Geschaftsbedingungen, Leistungsbeschreibungen
und Preislisten, insbesondere mit ggf. abweichenden Vertrags-

N
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. TELEFONBUCHEINTRAG

Der Kunde kann beauftragen, dass seine Rufnummer(n), sein
Name, seine Adresse und etwaige zusatzliche Angaben durch die
Anbieterin in ein 6ffentliches Teilnehmerverzeichnis eingetragen
und/oder aus dem Verzeichnis geléscht werden. Der Auftrag be-
darf der Textform. Sofern der Kunde einen Auftrag fur einen Tele-
fonbucheintrag stellt, ist die Anbieterin berechtigt, die Daten des
Kunden Dritten zum Zwecke der Herstellung und Veroffentli-
chung von Teilnehmerverzeichnissen und zur Bereitstellung von
Auskunftsdiensten zur Verfugung zu stellen.
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. ALLGEMEINE PFLICHTEN DES KUNDEN

Der Kunde versichert, dass er zum Zeitpunkt des Vertragsab-
schlusses mit der Anbieterin volljahrig ist.

Der Kunde ist verpflichtet, Software und Schnittstellen seines
Mobilfunkendgerats vor unberechtigten Zugriffen Dritter zu
schutzen.

Der Kunde wird der Anbieterin jede Anderung seines Namens,
seines Wohnsitzes, seiner Rechnungsanschrift, seiner E-Mail-
Adresse, seiner Kontoverbindung oder sonstiger Angaben, die
Gegenstand der Anmeldung bei der Anbieterin bzw. der von der
Anbieterin versandten Rechnung sind, unverzuglich mitteilen.
Teilt der Kunde der Anbieterin eine Anderung seines Wohnsitzes
unter Nennung der neuen Postanschrift aus Granden, die der
Kunde zu vertreten hat, nicht mit und ermittelt die Anbieterin
durch eine Adressrecherche die neue Postanschrift des Kunden,
wird der Kunde der Anbieterin den der Anbieterin durch die
Adressrecherche entstandenen Aufwand nach MaB3gabe einer
von der Anbieterin kostenbasiert ermittelten Pauschale ersetzen.
Dem Kunden bleibt vorbehalten nachzuweisen, dass kein Auf-
wand entstanden ist oder der tatsachliche Aufwand geringer ist
als die von der Anbieterin berechnete Pauschale.

Der Kunde ist verpflichtet, samtliche Mitwirkungshandlungen
zu erbringen, die nach vorheriger Mitteilung durch die Anbieterin
fur die Durchfuhrung des Vertrages erforderlich und dem Kunden
zumutbar sind.

10.

MOBILFUNKBEZOGENE
PFLICHTEN DES KUNDEN

Der Kunde wird die von der Anbieterin zu erbringenden Mobil-
funkdienste nur nach MaRgabe des geltenden Rechts nutzen. Er
wird uber die uberlassene SIM-Karte ausschlieBlich fern- melde-
und telekommunikationsrechtlich zugelassene Endeinrichtun-
gen (bspw. Mobiltelefon) betreiben.

Der Kunde verpflichtet sich, die Mobilfunkdienste nicht miss-
brauchlich zu nutzen, insbesondere bei der Nutzung des An-
schlusses nicht gegen gesetzliche Verbote zu verstoBen und/
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b)

d)

10.6.

oder keine MaBnahmen zu er greifen, die zu einer schwerwiegen-
den Beeintrachtigung bzw. einer vollstandigen oder teilweisen
Zerstorung des jeweils genutzten Mobilfunknetzes fuhren. Nutzt
der Kunde die Mobilfunkdienstleistungen in rechtswidriger Wei-
se, ist die Anbieterin berechtigt, MaBnahmen zu ergreifen, die ge-
eignet sind, eine Wiederholung zu verhindern. Bei wiederholten
oder schwerwiegenden VerstoBen gegen gesetzliche Verbote ist
die Anbieterin nach erfolgloser Abmahnung unter kurzer Frist-
setzung zur Sperrung der SIM-Karte des Kunden, unter der die
Verstole begangen werden, berechtigt.

Der Kunde verpflichtet sich, die aufgrund dieses Vertrages
uberlassene SIM-Karte ausschlieBlich zur Nutzung der vereinbar-
ten Mobilfunkdienstleistungen zu gebrauchen. Das Vertragsver-
haltnis mit der Anbieterin berechtigt den Kunden nicht, unter
Verwendung der ihm zur Nutzung tberlassenen SIM-Karte selbst
als Anbieter von Telekommunikationsdienstleistungen aufzutre-
ten und Mobilfunkdienstleistungen der Anbieterin, Vermittlungs-
oder Zusammenschaltungsleistungen gegenuber Dritten anzu-
bieten; hierzu bedarf es anderer, gesonderter Vertragsverhaltnis-
se mit der Anbieterin oder anderen Dienstanbietern. Der Kunde
wird eine Nutzung der SIM-Karte in dem vorgenannten Sinne
auch Dritten ausdrucklich untersagen, die seine SIM-Karte nut-
zen. Dem Kunden ist insbesondere untersagt, die SIM-Karte der
Anbieterin fur folgende Zwecke zu nutzen:
die Erbringung von Zusammenschaltungsdiensten jeglicher Art
zwischen dem von der Anbieterin bereitgestellten Mobilfunk-
netz und anderen 6ffentlichen Telekommunikations- oder IP-
Netzen und/oder
die Verwendung in Vermittlungs- und Ubertragungssystemen,
um Verbindungen eines Dritten an einen Dritten weiterzuleiten,
insbesondere das Anschalten betrieblicher Telefonanlagen oder
Datennetze (LAN/WLAN) mittels sog. GSM-Gateways (SIM- Bo-
xen, Least-Cost-Router) an das von der Anbieterin jeweils ge-
nutzte Mobilfunknetz, und/oder
den systemgesteuerten Massenversand von Mitteilungen und
Nachrichten (SMS, E-Mails) an Kunden von der Anbieterin oder
anderen Telekommunikationsanbietern (fur den Versand von
SMS durfen keine automatisierten Verfahren oder Dienste zur Er-
stellung und Versendung von SMS verwendet werden) und/oder
den Versand von SMS, die Auszahlungen oder andere Gegenleis-
tungen Dritter an den Nutzer zur Folge haben, und/oder
das Herstellen von Verbindungen, die Auszahlungen oder andere
Gegenleistungen Dritter an den Kunden zur Folge haben, und/
oder
den Betrieb von Mehrwert- oder Massenkommunikationsdiens-
ten (z. B. Callcenter Leistungen, Telemarketingleistungen oder
Faxbroadcastdienste) und/oder
das Nutzen des Mobilfunkanschlusses im Rahmen einer dauer-
haften, nicht anbieterseitig Verbindung (Standleitung).

Verstolt der Kunde schuldhaft gegen ein in den Beispielfallen
der Ziffer 10.3 Buchstabe a) bis einschlielich Buchstabe g) ge-
nanntes Verbot, verpflichtet sich der Kunde, an die Anbieterin
eine Vertragsstrafe in Hohe von 1.000,00 € je VerstoR zu zahlen.
Der Kunde kann der Pauschale den Nachweis entgegenhalten,
dass der Schaden uberhaupt nicht entstanden oder niedriger als
die Pauschale ist. Der Anbieterin bleibt der Nachweis eines wei-
tergehenden Schadens ausdrucklich vorbehalten. Weiterhin gilt
im Falle des VerstoRes gegen die Bestimmungen in Ziffer 10.3
eine etwaige Abrede Uber eine pauschalpreisige Nutzung derje-
nigen Telekommunikationsdienste der Anbieterin (,Flatrate”), die
der Kunde unter Verstol3 gegen die Bestimmungen aus Ziffer
10.3 genutzt hat, als nicht erfolgt.

Die SIM-Karte der Anbieterin ist vom Kunden vor Missbrauch
und vor Verlust zu schuitzen. Die PIN und die PUK sind geheim
zu halten; sie durfen insbesondere nicht auf der physischen
SIM-Karte der Anbieterin oder dem Endgerat vermerkt werden
und sind getrennt von diesem aufzubewahren. Der Kunde wird
die automatische Abfrage der PIN vor der jeweiligen Einbuchung
in das Mobilfunknetz aktiviert lassen und die PIN unverzuglich
andern, wenn er vermutet, dass unberechtigte Dritte Kenntnis
von ihr erlangt haben.

Im Falle des Verlustes der SIM-Karte wird der Kunde die
Anbieterin hiertuber unverzuglich informieren und die SIM-Karte
sperren lassen. Informationen zur SIM-Karten-Sperrung finden
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sich unter www.wetell.de.

11. ZAHLUNGSBEDINGUNGEN,
RECHNUNGSTELLUNG

1.

n2.

1.

115,

11

L

Die Anbieterin stellt dem Kunden den etwaigen einmaligen Be-
reitstellungspreis, etwaige Versandkosten sowie fur die jeweilige
Leistung kalendermonatlich

- den Grund- und Paketpreis, Mindestumsatz,
- die nutzungsabhangigen und nutzungsunabhangigen Verbin-

dungsentgelte,

- die sonstigen nutzungsabhangigen und nutzungsunabhéngigen

Entgelte (z. B. fur Zusatzdienstleistungen oder fur Premium-
dienste),

- die sonstigen in diesen AGB Mobil D-Netz oder in den vereinbar-

w

4.

n

~

ten Preislisten aufgefuhrten Entgelte, soweit jeweils erhoben
oder anfallend, nach Mallgabe der jeweils gultigen Preisliste in
Rechnung und weist die darin enthaltene gesetzliche Umsatz-
steuer aus. Vertragsgrundlage sind die in der Preisliste ausgewie-
senen Bruttopreise. Mehrwertsteuerbefreiungen aufgrund von
Sondertatbestanden (z. B. auf Helgoland) kénnen durch die An-
bieterin nicht berucksichtigt werden.

Die Anbieterin berechnet fur den Zeitraum von der Aktivierung
der SIM-Karte bis zum Beginn des ersten Abrechnungszeitraums
und im Falle der Vertragsbeendigung fur den Zeitraum zwischen
dem Ende der letzten regelmaBigen Abrechnungsperiode und
dem Vertragsende die Grund- und Paketpreise grundsatzlich tag-
genau. Die Anbieterin behalt sich jedoch vor, stattdessen die Be-
rechnung der anteiligen Grund- oder Paketpreise sowie den Min-
destumsatz je Tag mit 1/30 des Monatswerts durchzufuhren.

Die Anbieterin ist berechtigt, dem Kunden eine gemeinsame
Rechnung fur alle Leistungen der Anbieterin zu stellen, auch
wenn diese auf unterschiedlichen Vertragen zwischen der An-
bieterin und dem Kunden beruhen. Der Kunde erhalt grundsatz-
lich eine Rechnung in elektronischer Form (Online-Rechnung). Er
hat die Moglichkeit, fur die Zukunft eine Papierrechnung zu
beauftragen.

Die Anbieterin weist ausdrucklich darauf hin, dass bei einigen
Telekommunikationsdiensten, wie z. B. Roamingverbindungen,
Verbindungen zu Premiumdiensten sowie Uber das Sprach- oder
Datennetz in Anspruch genommenen Mehrwertdiensten, die fur
die Abrechnung erforderlichen Daten verzogert vom Mobilfunk-
netzbetreiber ubermittelt werden kénnen. Dies kann dazu fuh-
ren, dass diese Verbindungsdaten ggf. verzogert, d. h. nicht mit
der Rechnung fur den Zeitraum der Entstehung des Entgeltes,
abgerechnet werden. Die Abrechnung erfolgt in diesem Fall in ei-
ner der darauffolgenden Rechnungen. Dies betrifft auch Kunden,
die einen Tarif mit einem Mindestverbrauch oder Frei-Minuten
bzw. Frei-SMS gewahlt haben.

Das Entgelt fur SMS-Dienstleistungen entsteht mit der Versen-
dung der Nachricht in das Netz des Empfangers. Die Zustellung
von SMS an den jeweils gewunschten Empfanger ist von dessen
Erreichbarkeit abhangig. SMS, die nicht innerhalb von 48 Stun-
den zustellbar sind, werden aus technischen Grunden geléscht.

Die von der Anbieterin in Rechnung gestellten Betrage werden
mit Zugang der Rechnung fallig und zahlbar. Die Anbieterin ist
berechtigt, die Erbringung seiner Dienstleistungen von der Ertei-
lung einer Einzugsermachtigung (SEPA- Mandat) durch den Kun-
den abhangig zu machen. Wenn der Kunde kein SEPA-Mandat
erteilt oder die Ermachtigung im Laufe des Vertragsverhaltnisses
aus einem von der Anbieterin nicht zu vertretenden Grund ent-
zieht und die Anbieterin das Vertragsverhaltnis gleichwohl er-
fullt, ist die Anbieterin berechtigt, den durch die Kundenuberwei-
sung entstehenden Bearbeitungsaufwand gegentber dem Kun-
den zu berechnen. Dem Kunden bleibt vorbehalten nachzuwei-
sen, dass kein Schaden entstanden ist oder der tatsachlich ent-
standene Schaden geringer als der berechnete Betrag ist.

Der Kunde ermachtigt die Anbieterin, fallige Rechnungsbetrage
von seinem gegenuber der Anbieterin angegebenen Bankkonto
einzuziehen. Ebenfalls wird der Kunde seine Bank, die das bei
der Anbieterin angegebene Konto fuhrt, anweisen, diese Last-
schriften von der Anbieterin einzul¢sen. Die Anbieterin wird dem
Kunden den Abbuchungszeitpunkt auf der Rechnung mitteilen.
Die 14-tagige Frist zwischen Mitteilung des Abbuchungszeit-
punktes und Einzug der Forderung wird abbedungen. Sofern der
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Kunde seine Ermachtigung zu einem Lastschrifteinzug (SEPA-
Mandat) erteilt hat und Ruckbelastungen einer Lastschrift we-
gen fehlender Kontodeckung, unberechtigten Widerspruchs
oder aus anderen vom Kunden zu vertretenden Grunden erfol-
gen, wird der Kunde der Anbieterin die daraus entstehenden
Kosten erstatten. Dem Kunden bleibt vorbehalten, keinen oder
einen geringeren Schaden der Anbieterin nachzuweisen.

Sofern der Kunde der Anbieterin einen Rechnungsbetrag uber-
weist, tragt der Kunde durch Angabe seiner Rechnungsnummer
auf dem Uberweisungstrager Sorge dafur, dass von ihm geleiste-
te Zahlungen den Forderungen der Anbieterin eindeutig zuge-
ordnet werden konnen. Ist dies nicht der Fall, haftet der Kunde
fur hierdurch verursachte zusatzliche Aufwendungen. Sofern die
von der Anbieterin in Rechnung gestellten Betrage nicht inner-
halb von 10 Tagen nach Rechnungsdatum dem Konto der Anbie-
terin gutgeschrieben sind, gerat der Kunde mit dem 11. Tag in
Verzug, ohne dass es einer gesonderten Mahnung bedarf. Die
Anbieterin wird in der Rechnung auf den Eintritt des Verzuges
noch einmal gesondert hinweisen. Im Falle des Verzuges ist die
Anbieterin berechtigt, gesetzliche Verzugszinsen zu verlangen.
Die Geltendmachung eines daruber hinausgehenden Schadens
bleibt der Anbieterin vorbehalten. Dem Kunden bleibt es vorbe-
halten, keinen oder einen geringeren Verzugsschaden nachzu-
weisen.

Der Zugang zur Online-Rechnung erfolgt uber die Seite
wwuw.wetell.de unter ,Mein WEtell per Log-in mit einem indivi-
duellen Benutzernamen und Passwort fur das Kundenportal.
Den Benutzernamen und das Passwort teilt WEtell dem Kunden
mit. Bei der Online-Rechnung sind die Bereitstellung und die
Uberlassung des Internetzugangs sowie die Online-Verbindun-
gen zum Abruf der Rechnungsdaten nicht Gegenstand des Mo-
bilfunkvertrags. Die Online-Rechnung gilt als zu gegangen, wenn
sie fur den Kunden auf der Seite www.wetell.de unter ,Mein WE-
tell" zur Verfugung steht. WEtell wird den Kunden monatlich per
SMS uber die Abrufbarkeit der Online-Rechnung benachrichti-
gen. Der Kunde ist verpflichtet, seine Zugangsdaten fur das Kun-
denportal vor dem Zugriff durch unberechtigte Dritte geschutzt
aufzubewahren. Insbesondere hat der Kunde der Anbieterin un-
verzuglich daruber in Kenntnis zu setzen, wenn er vermutet,
dass unberechtigte Dritte von den Daten Kenntnis erlangt haben
oder ein Missbrauchsfall vorliegt. Soweit keine Einwendungen
gegen die jeweilige Abrechnung erhoben wurden, halt die Anbie-
terin die Online-Rechnungen jeweils 12 Monate nach Zugang der
Online Rechnung in dem Kundenportal zum Abruf fur den Kun-
den bereit. Die Nutzung des Kundenportals endet automatisch 3
Monate nach Beendigung des Kundenverhiltnisses. Die Online-
Rechnungen werden wahrend dieser Zeit noch in dem Kunden-
portal vorgehalten und anschlieBend geldscht. In diesen Zeitrau-
men kann sich der Kunde diese Daten auch herunterladen oder
ausdrucken.

Im Falle des Verlustes oder des Abhandenkommens der SIM-
Karte bleibt der Kunde zur Zahlung der nutzungsabhangigen Ent-
gelte verpflichtet, die infolge der Benutzung der SIM-Karte durch
Dritte bis zum Eingang der Mitteilung bei der Anbieterin uber
den Verlust oder das Abhandenkommen bei der Anbieterin an-
gefallen sind, es sei denn, der Kunde hat den Verlust oder das
Abhandenkommen der SIM-Karte und/oder die verspatete Mit-
teilung an die Anbieterin nicht zu vertreten. Dies gilt auch fur
Verbindungen, die zum Zeitpunkt der Sperrung noch aufgebaut
sind. Die Zahlungspflicht des Kunden bezuglich des monatlichen
Entgeltes und des Mindestverbrauchs bleibt hiervon unberuthrt.

Bei Vertragsschluss vereinbarte Gebuhrenbefreiungen verfal-
len bei einem Tarifwechsel und nach Ablauf der Mindestver-
tragslaufzeit, sofern mit dem Kunden nicht ausdrucklich etwas
anderes vereinbart wurde. Nach einem Tarifwechsel hat die zu
diesem Zeitpunkt aktuelle Tarifubersicht Geltung.

Etwaige Einwendungen des Kunden gegen die Rechnungen
der Anbieterin sind innerhalb von 8 Wochen nach Zugang der
Rechnung in Textform gegenuber der Anbieterin zu erheben. So-
fern der Kunde eine rechtzeitige Einwendung unterlasst, gilt dies
als Genehmigung des Rechnungsbetrages. Die Anbieterin wird
den Kunden auf die Einwendungsfrist und die Rechtsfolgen einer
unterlassenen Einwendung gesondert hinweisen. Sofern der
Kunde unverschuldet die Einwendungsfrist versaumt hat, kann
er Einwendungen binnen vier Wochen nach Wegfall des Hinder-
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nisses gegenuber der Anbieterin mitteilen, es sei denn, die An-
bieterin hat die Verkehrsdaten bereits gemal Ziffer 11.13 ge-
l6scht. Dem Kunden obliegt der Nachweis fur das mangelnde
Verschulden.

Nach Ablauf von 3 Monaten nach Rechnungsversand wird die
Anbieterin die der Rechnung zugrunde liegenden Verkehrsdaten
l6schen. Nach Loschung der Verkehrsdaten gemal Satz 1 dieser
Ziffer trifft die Anbieterin weder eine Nachweispflicht fur die
Verbindungsleistungen noch eine Auskunftspflicht nach § 67
Abs. 2 TKG fur die Einzelverbindungen, sodass sich hierauf bezie-
hende anschlieBende Einwendungen des Kunden nicht mehr be-
rtcksichtigt werden kénnen. Gleiches gilt, wenn die Anbieterin
Verkehrsdaten auf ausdruckliche Weisung des Kunden vor Ab-
lauf der genannten Speicherfrist l6scht.

Etwaige Ruckerstattungsanspriche des Kunden wegen
uberzahlter Rechnungsbetrage, Doppelzahlungen u. A.
werden dem Rechnungskonto des Kunden gutgeschrieben
und mit zukunftigen Forderungen der Anbieterin gegen
den Kunden verrechnet. Sofern das Vertragsverhaltnis endet
und eine Verrechnung nicht moglich ist, wird die Anbieterin das
Guthaben an den Kunden auszahlen.

12.

AUFRECHNUNG

Der Kunde ist nicht berechtigt, eigene Anspriiche gegen Forde-
rungen der Anbieterin aufgrund erbrachter Mobilfunkdienstleis-
tungen aufzurechnen, es sei denn, die Gegenanspruiche sind un-
bestritten oder rechtskraftig festgestellt.

1

w

13.2.

. EINBEZIEHUNG DRITTER

IN DIE VERTRAGSBEZIEHUNG

Sofern die Mobilfunkdienstleistungen mit Einverstandnis des
Kunden durch Dritte genutzt werden, ist der Kunde auch zur
Zahlung solcher Rechnungsbetrage verpflichtet, die durch Dritt-
nutzung entstehen. Gleiches gilt fur eine unbefugte Nutzung der
Mobilfunkdienstleistungen, wenn der Kunde die unbefugte Nut-
zung zu vertreten hat.

Sofern der Kunde einen Dritten zum Rechnungsempfang
ermachtigt, ist dieser durch den Kunden auch ermachtigt,
gegenuber der Anbieterin Willenserklarungen bezuglich der
Rechnung abzugeben und entsprechende Erklarungen der
Anbieterin entgegenzunehmen.

14.

HAFTUNG

Die Anbieterin haftet bei etwaigen Schaden nur fur den Fall,
dass eine vertragswesentliche Pflicht schuldhaft in einer den
Vertragszweck gefahrdenden Weise verletzt wird oder der Scha-
den auf grobe Fahrlassigkeit oder Vorsatz zurtickzufuhren ist.
Dies gilt fur samtliche Schaden, gleich aus welchem Rechts-
grund, einschlieBlich aus unerlaubter Handlung. Die Haftungsbe-
schrankung gilt sowohl fur die Anbieterin selbst als auch fur sei-
ne gesetzlichen Vertreter und Erfullungsgehilfen.

Im Falle der schuldhaften Verletzung einer vertragswesentli-
chen Pflicht ist die Haftung der Anbieterin, seinen gesetzlichen
Vertretern und Erfullungsgehilfen auf solche Schaden begrenzt,
die typischerweise entstehen und die fur die Anbieterin im Zeit-
punkt des Vertragsschlusses vernunftigerweise voraussehbar
waren, sofern die Verletzung der vertragswesentlichen Pflicht
nicht grob fahrlassig oder vorsatzlich erfolgte. Eine vertragswe-
sentliche Pflicht ist eine solche, deren Erfullung die ordnungsge-
male Durchfuhrung des Vertrages tiberhaupt erst ermoglicht,
deren Verletzung die Erreichung des Vertragszweckes gefahrdet
und auf deren Einhaltung der Kunde regelmaBig vertrauen darf.

Soweit die Anbieterin als Anbieter von 6ffentlich zuganglichen
Telekommunikationsdiensten zum Ersatz eines Vermogensscha-
dens oder zur Zahlung einer Entschadigung gegentiber einem
Kunden verpflichtet ist, ist die Haftung auf 12.500,- € je Kunde
begrenzt. Besteht die Schadensersatz- oder Entschadigungs-
pflicht der Anbieterin wegen desselben Ereignisses gegenuber
mehreren Kunden, ist die Haftung auf insgesamt 30 Millionen €
begrenzt. Ubersteigt die Schadensersatz- oder Entschadigungs-
pflicht gegenuber mehreren Anspruchsberechtigten auf Grund



desselben Ereignisses die Hochstgrenze nach Satz 2, wird der
Schadensersatz oder die Entschadigung in dem Verhaltnis ge-
kurzt, in dem die Summe aller Schadensersatz- oder Entschadi-
gungsanspruche zur Hochstgrenze steht. Die Haftungsbegren-
zung nach den Satzen 1 bis 3 gilt nicht, wenn die Schadenser-
satz- oder Entschadigungspflicht durch ein vorsatzliches oder
grob fahrlassiges Verhalten der Anbieterin herbeigefuhrt wurde,
sowie fur Anspruche auf Ersatz des Schadens, der durch den
Verzug der Zahlung von Schadensersatz oder einer Entschadi-
gung entsteht.

s Die Haftung fur zeitweilige Unterbrechungen oder Beschran-
kungen der Netzleistungen ist ausgeschlossen, wenn sie auf ho-
herer Gewalt beruhen. Entsprechendes gilt fur unvorhersehbare
und von der Anbieterin nicht zu vertretende Umstande, wenn
diese die von der Anbieterin angebotenen Leistungen voruberge-
hend unzumutbar erschweren oder unmoglich machen, wie z. B.
wesentliche Betriebsstérungen, Energieversorgungsschwierig-
keiten, Arbeitskampfe oder behordliche Mallnahmen.

s Die vorstehenden Haftungsbeschrankungen gelten nicht fur
Schaden aus der Verletzung des Lebens, des Kérpers oder der
Gesundheit des Verbrauchers, sofern diese durch die Anbieterin,
seine gesetzlichen Vertreter oder Erfullungsgehilfen schuldhaft
verursacht wurden. Die Haftung der Anbieterin nach den Bestim-
mungen des Produkthaftungsgesetzes oder anderen zwingen-
den gesetzlichen Vorschriften bleibt ebenfalls unberuhrt.

s Die Mangelgewahrleistung richtet sich nach den gesetzlichen
Vorschriften.

17 \Wird der Dienst des Kunden bei einem Anbieterwechsel i.5.d. §
59 TKG langer als einen Arbeitstag unterbrochen, kann der Kunde
vom abgebenden Anbieter fur jeden weiteren Arbeitstag der Un-
terbrechung eine Entschadigung in Hohe von 10,- € oder 20 Pro-
zent des vertraglich vereinbarten Monatsentgeltes bei Vertragen
mit gleichbleibendem monatlichem Entgelt, je nachdem welcher
Betrag hoher ist, verlangen, es sei denn, der Kunde hat die Verzo-
gerung zu vertreten. Wird ein vereinbarter Kundendienst- oder
Installationstermin der Anbieterin versdumt, kann der Kunde fur
jeden versaumten Termin eine Entschadigung von 10,- € bezie-
hungsweise 20 Prozent der vertraglich vereinbarten Monatsent-
gelte, je nachdem, welcher Betrag hoher ist, bei Vertragen mit
gleichbleibendem monatlichem Entgelt verlangen, es sei denn,
der Kunde hat das Versaumnis des Termins zu vertreten.

15. DATENSCHUTZ

151 Die Anbieterin wird personenbezogene Daten des Kunden nur
verarbeiten, sofern die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO),
das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) sowie telekommunikati-
onsrechtliche Bestimmungen, insbesondere das Telekommuni-
kationsgesetz (TKG), dies erlauben.

152 Die Anbieterin ubermittelt Daten (Name, Adresse und ggf. Ge-
burtsdatum) zum Zweck der Bonitatsprufung, dem Bezug von
Informationen zur Beurteilung des Zahlungsausfallrisikos auf Ba-
sis mathematisch-statistischer Verfahren unter Verwendung von
Anschriftendaten sowie zur Verifizierung Ihrer Adresse (Prufung
auf Zustellbarkeit) und ggf. zur gleichzeitigen Durchfuhrung ei-
nes Scoring-Verfahrens an die infoscore Consumer Data GmbH
(,ICD"), RheinstraBe 99, 76532 Baden-Baden.

Rechtsgrundlagen dieser Ubermittlungen sind Art. 6 Abs. 1 lit. b
und Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Ubermittlungen auf der Grundlage
dieser Bestimmungen durfen nur erfolgen, soweit dies zur Wahr-
nehmung berechtigter Interessen der Anbieterin oder Dritter er-
forderlich ist und nicht die Interessen der Grundrechte und
Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz perso-
nenbezogener Daten erfordern, iberwiegen. Detaillierte Informa-
tionen zur ICD i.S.d. Art. 14 DSGVO, d. h. Informationen zum Ge-
schaftszweck, zu Zwecken der Datenspeicherung, zu den Daten-
empfangern, zum Selbstauskunftsrecht, zu den Betroffenen-
rechten etc. finden sich in beiliegendem Informationsblatt der
ICD beziehungsweise unter folgendem Link
https://www.experian.de/icd-infoblatt

153 \Weitere Informationen zur Datenverarbeitung wie z. B. zu Art,
Umfang, Ort und Zweck der Verarbeitung personenbezogener
Daten des Kunden, seine Betroffenenrechte, sowie zur
Bonitatsprufung werden in der beiliegenden

Datenschutzerklarung der Anbieterin bereitgestellt.

16.

BONITATSPRUFUNG

Die Anbieterin ist dem Rucklastschriftenpraventions-Pool (,RPP*)
angeschlossen. Der RPP hat die Funktion einer Sperrdatei. Zweck
des RPP ist, die hieran beteiligten Unternehmen vor Forderungs-
ausfallen zu schutzen, die bei der Erbringung von gewerblichen
Leistungen an zahlungsunwillige oder zahlungsunfahige Ver-
tragspartner entstehen kénnen. Die am RPP beteiligten Unter-
nehmen gleichen die Bankverbindungsdaten (IBAN und BIC bzw.
Kontonummer und Bankleitzahl, keine Angaben zur Person) ihrer
Vertragspartner (Geschaftskunden) mit dem RPP ab.

Der RPP wird derzeit von der infoscore Consumer Data GmbH
(,ICD"), RheinstraBe 99, 76532 Baden-Baden, betrieben.

17.

UBERTRAGUNG

Fur den Fall, dass die Anbieterin seine Mobilfunkdienstleistung
im D-Netz einstellt, erklart der Kunde sein Einverstandnis, dass
der mit der Anbieterin geschlossene Vertrag auf die Vodafone
GmbH, Ferdinand-Braun-Platz 1, 40549 Dusseldorf (\Vodafone"),
ubertragen wird. Die Anbieterin ist ferner berechtigt, die aus die-
sem Vertragsverhaltnis resultierenden Rechte und Pflichten oder
das Vertragsverhaltnis selbst an einen anderen Dritten zu tber-
tragen. Im Fall der Ubertragung auf einen anderen Dritten als Vo-
dafone wird die Anbieterin dem Kunden die geplante Ubertra-
gung per E-Mail oder auf andere Weise schriftlich oder in Text-
form mindestens 4 \Wochen im Voraus mitteilen, und dem Kun-
den steht wahrend eines Zeitraums von 4 Wochen ab Zugang
der Mitteilung ein auBerordentliches Kundigungsrecht zu. Die
Anbieterin wird den Kunden in der Mitteilung auf das Kundi-
gungsrecht sowie den Beginn der Frist hinweisen.

18.

181

&

AUSSERGERICHTLICHE STREITBEILEGUNG

Streitbeilegungsverfahren vor einer
Verbraucherschlichtungsstelle gemaB § 36 VSBG
In den in § 68 TKG genannten Fallen ist der Kunde nach einem
vorherigen Einigungsversuch mit der Anbieterin berechtigt, bei
der Verbraucherschlichtungsstelle der Bundesnetzagentur fur
Elektrizitat, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen in
Bonn (,BNetzA") einen Antrag auf die Durchfuhrung eines
Schlichtungsverfahrens zu stellen. Der Antrag ist an die BNetzA,
Schlichtungsstelle, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, zu richten.
Website der BNetzA:
wwuw.bundesnetzagentur.de. Die Anbieterin ist grundsatzlich
nicht bereit oder verpflichtet, an einem Streitbeilegungsverfah-
ren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.
Sonstige Streitfalle
Die Anbieterin nimmt daruber hinaus nicht an Streitbeilegungs-
verfahren vor einer anderen Verbraucherschlichtungsstelle teil.
Informationen zur Online Streitbeilegung
Die EU-Kommission hat gemaB Artikel 14 Abs. 1 der EU-Verord-
nung uber Online- Streitbeilegung in Verbraucherangelegenhei-
ten (ODR-VO) eine Website zur Online Streitbeilegung zwischen
Unternehmern und Verbrauchern eingerichtet, die unter
http://ec.europa.eu/consumers/odr/ erreichbar ist.

19.

SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Die Anbieterin ist befugt, zur Erfullung der tbernommenen
Verpflichtungen nach diesem Vertrag Drittunternehmen zu
beauftragen. Hierdurch kommt kein Vertragsverhaltnis zwischen
dem Kunden und dem Drittunternehmen zustande. Der Kunde
ist zur Ubertragung der Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag
auf Dritte nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der An-
bieterin berechtigt.

Gerichtsstand fur alle Streitigkeiten aus dem und im Zusam-
menhang mit dem Vertragsverhaltnis zwischen der Anbieterin
und dem Kunden ist Dusseldorf, sofern der Kunde keinen allge-
meinen Gerichtsstand im Inland hat, nach Vertragsschluss sei-
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nen Wohnsitz oder gewohnlichen Aufenthaltsort aus dem In-
land verlegt oder sein Wohnsitz oder gewohnlicher Aufenthalts-
ort zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist.

13 Fur samtliche Rechtsbeziehungen zwischen der Anbieterin
und dem Kunden gilt ausschlieBlich das fur die Rechtsbeziehun-
gen inlandischer Parteien maBgebliche Recht der Bundesrepu-
blik Deutschland.

s |Informationen Uber alle von der Anbieterin eingerichteten
Verfahren zur Vermeidung einer Kapazitatsaus- oder
-Uberlastung, mogliche Auswirkungen auf die Dienstequalitat
sowie Malinahmen, mit denen die Anbieterin auf Sicherheits-
und Integritatsverletzungen, Bedrohungen oder Schwachstellen
reagiert, sind unter https://www.stroth-telecom.de/downloads/
einsehbar.

s Sofern eine Bestimmung dieser AGB Mobil D-Netz unwirksam
ist oder wird, werden die ubrigen Bestimmungen dadurch nicht
beruhrt.

20.WICHTIGE HINWEISE ZUM NOTRUF:

In Deutschland kann ein Notruf zur europaweit geltenden
Notrufnummer 112 und zur in Deutschland geltenden nationalen
Notrufnummer 110 nur mit eingelegter und gultiger SIM-Karte
bzw. aktiviertem Profil einer embedded SIM-Karte und
funktionsfahigem Endgerat abgesendet werden. AuBerhalb
Deutschlands kénnen andere Regelungen gelten. Bei einem
Notruf zu 112 und zu 110 kénnen auch Angaben zum Standort
des Anrufers an die zustandige Notrufabfragestelle ubermittelt
werden.

Neben den allgemeinen Notrufnummern 110 und 112 kann der
Kunde im Kustenbereich der Nord- und Ostsee den SAR-
Alarmruf (Seenotruf) unter der Rufnummer 124 124 anwahlen.
Der SAR-Alarmruf ersetzt nicht die tblichen Seefunkdienste.

21. WICHTIGER HINWEIS ZUM EMPFANG
VON OFFENTLICHEN WARNMELDUNGEN:
Uber die Funktion Cell Broadcast / DE-Alert ist es moglich,
offentliche Warnungen uber Mobilfunknetze zu erhalten. Dabei
handelt es sich um einen nationalen Warn-Service, der von den
Mobilfunknetzbetreibern in Zusammenarbeit mit dem
Bundesamt fur Bevolkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BKK)
eingerichtet wurde. Voraussetzung fur den Empfang einer
Warnung ist ein Mobilfunkendgerat, welches angeschaltet und
empfangsbereit sowie mit Cell Broadcast / DE-Alert kompatibel
ist. Bitte stellen Sie sicher, dass auf Ihrem Mobilfunkendgerat die
aktuellste Softwareversion des Betriebssystems installiert ist
oder installieren Sie ein entsprechendes Update. Zudem muss
Cell-Broadcast / DE-Alert in den Einstellungen lhres
Mobilfunkendgerates eingerichtet sein. Dies ist bei einem iOS-
Smartphone mit der neusten verfugbaren Software ab Version
15.6.1 unter ,Einstellungen" > ,Mitteilungen" > Cell-Broadcast
oder bei einem Android-Smartphone ab Version 11 unter
LJEinstellungen" > ,Sicherheit und Notfall* > ,Drahtlose
Notfallbenachrichtigungen’ meéglich. Die Bezeichnungen kénnen
je nach Hersteller variieren. Eine Liste der kompatiblen Gerate
sowie weitere Informationen, insbesondere zu den
geratespezifischen Einstellungen zum Empfang offentlicher
Warnungen, finden Sie auf der Webseite des BKK. Es ist moglich,
dass uber Cell Broadcast / DE-Alert Nachrichten zu Test- und
Ubungszwecken ausgesendet werden. Diese sind entsprechend
gekennzeichnet.
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Leistungsbeschreibung
Mobil D-Netz

A. LEISTUNGSMERKMALE

1. ALLGEMEINE LEISTUNGSMERKMALE

Fur WEtell-Vertrage bietet die STROTH Telecom GmbH (,An-
bieterin“) dem Kunden Zugang zu einem Mobilfunknetz zwecks
Ubertragung von Kommunikationsdaten mittels Sprach-, SMS-
und/oder Datenverbindungen und weitere Telekommunikations-
dienstleistungen, jeweils sofern im Kundenauftrag vereinbart, im
nachfolgend beschriebenen Umfang (,Mobilfunkdienstleistun-
gen”).

12 Voraussichtliche Dauer bis zur Bereitstellung des Anschlusses:
In der Regel ist die physische SIM-Karte mit Zugang beim Kun-
den und das Profil einer embedded SIM-Karte nach Aktivierung
nutzbar; Abweichungen kénnen sich bei einer beauftragten Ruf-
nummernportierung und durch technische Restriktionen erge-
ben.

=
=

I
w

Fur die Nutzung der Mobilfunkdienstleistungen sind eine in
das Mobilfunknetz eingebuchte SIM-Karte, ein mit der SIM-Karte
zur Nutzung im Mobilfunknetz geeignetes mobiles Endgerat
nach dem GSM-, LTE oder 5G-Standard sowie ggf. Zubehor erfor-
derlich. Je nach verfugbarer Netztechnologie (GSM, GPRS,
HSCSD, LTE, 5G) und gewahltem Tarif steht eine geschatzte
Ubertragungsgeschwindigkeit von bis zu 150 Mbit/s (Download)
und bis zu 25 Mbit/s (Upload), im Falle eines GigaMobil-Tarifes
bis zu 300 Mbit/s (Download) und bis zu 100 Mbit/s (Upload),
zur Verfugung. Diese Werte entsprechen den beworbenen Ge-
schwindigkeiten. Die angegebene Ubertragungsgeschwindigkeit
ist ein Maximalwert, der unter optimalen Bedingungen und bei
entsprechender Abdeckung und Verfugbarkeit des Mobilfunk-
netzes und wenn das verwendete Endgerat diese unterstutzt, er-
reicht werden kann. Der Betreiber des von der Anbieterin ge-
nutzten Mobilfunknetzes bietet IP Dienste nach dem internatio-
nalen Standard RFC 791 als gemeinsam nutzbares Transportme-
dium an. Nach diesem Standard ist die Transportkapazitat nicht
exklusiv nutzbar. Die dem einzelnen Kunden zustehende Trans-
portkapazitat wird durch die Anzahl anderer Nutzer und deren
Nutzungsverhalten beeinflusst. Da das dem Kunden der Anbiete-
rin zur Verfugung gestellte Mobilfunknetz von vielen Teilneh-
mern genutzt wird, kann eine jederzeit konstante, spezifische
Bandbreite nicht garantiert werden. Die Anzahl und das Verhal-
ten anderer Nutzer kénnen starken zeitlichen und ortlichen
Schwankungen unterliegen. Die Anbieterin kann nicht garantie-
ren, dass Datenubertragungen jederzeit storungsfrei und ohne
Unterbrechung funktionieren. Die Qualitat der Datenubertragung
kann von verschiedenen Faktoren beeinflusst werden, zum Bei-
spiel durch die Anzahl der Nutzer, die das Mobilfunknetz gleich-
zeitig nutzen, oder durch die Verwendung eines Endgerates, das
den Dienst nicht ausreichend oder gar nicht unterstutzt. Bei er-
heblichen Abweichungen der Bandbreite, vor allem aufgrund au-
Rergewshnlicher Netzauslastung, kann es vorkommen, dass sich
der Abruf und die Verbreitung von Informationen und Inhalten
uber den Internetzugang verlangsamen und sich Einschrankun-
gen bei der Nutzung von Anwendungen und Diensten ergeben.
Dies betrifft vor allem Dienste mit hohem Bandbreitenbedarf,
wie z. B. Audio- und Video-Streaming und das Herunterladen
groRer Dateien oder E-Mail-Anhange. Der Mobilfunknetzbetrei-
ber uberwacht kontinuierlich alle Teilstrecken des IP-Transportes
bis zum Internet. Werden festgelegte Grenzwerte uberschritten,
erweitert der Mobilfunknetzbetreiber die Transportkapazitat im
Rahmen der technischen und betrieblichen Méglichkeiten. Der
Kunde kann die ihm tatsachlich zur Verfugung stehende Down-
load- und Uploadgeschwindigkeit seines Anschlusses uber das
Messtool der BNetzA prufen. Dieses steht ihm im Internet unter
wwuw.breitbandmessung.de zur Verfugung und dient dem Kun-
den dazu, eine erhebliche kontinuierliche oder regelmaBig wie-
derkehrende Abweichung bei der Geschwindigkeit zwischen der
tatsachlichen und der vertraglich vereinbarten Geschwindigkeit
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festzustellen. Im Falle erheblichen, kontinuierlichen oder regel-
malig wiederkehrenden Abweichungen bei der Geschwindigkeit
oder bei anderen Dienstqualitatsparametern zwischen der tat-
sachlichen Leistung des Internetzugangsdienstes und der gemal3
den Buchstaben a bis d des Artikels 4 Abs. 1 der EU-Verordnung
2015/2120 angegebenen Leistung, die durch einen von der
BNetzA bereitgestellten oder von ihr oder einem von ihr beauf-
tragten Dritten zertifizierten Uberwachungsmechanismus ermit-
telt wurden, oder anhaltenden oder haufig auftretenden erhebli-
chen Abweichungen zwischen der tatsachlichen und der im Ver-
trag angegebenen Leistung eines Telekommunikationsdienstes
mit Ausnahme eines Internetzugangsdienstes, stehen dem Kun-
den, der Verbraucher ist die Rechtsbehelfe des § 57 Abs. 4 TKG
zur Verfugung. Die Moglichkeit des Verbrauchers, sich vorab bei
der Anbieterin zu beschweren, bleibt davon unberuhrt. Der Kun-
de hat die Moglichkeit, sich bei Beanstandungen oder Beschwer-
den zum Thema Netzneutralitat unter der E-Mail-Adresse info-
deestroth-telecom.de an die Anbieterin zu wenden.

Der Kunde kann Mobilfunkdienstleistungen raumlich im Emp-
fangs- und Sendebereich der vom jeweiligen Mobilfunknetzbe-
treiber betriebenen Funkstationen in Anspruch nehmen. Tele-
kommunikationsverbindungen werden vom Mobilfunknetzbe-
treiber im Rahmen der bestehenden technischen und betriebli-
chen Moglichkeiten mit einer mittleren Durchlasswahrschein-
lichkeit von 97 % hergestellt. Zeitweilige Stérungen der Dienst-
leistungen kénnen sich aus Grunden hoherer Gewalt, einschliel3-
lich Streiks, Aussperrungen und behaérdlicher Anordnungen, so-
wie wegen technischer Anderungen an den Anlagen des Mobil-
funknetzbetreibers oder wegen sonstiger MaBnahmen, die fur
einen ordnungsgemafen oder verbesserten Betrieb des Mobil-
funknetzes erforderlich sind, ergeben. Die Anbieterin wird alle
zumutbaren Anstrengungen unternehmen, um derartige Stérun-
gen baldmoglichst zu beseitigen bzw. auf ihre Beseitigung hinzu-
wirken. SchlieBlich kann die Ubertragungsqualitat durch atmo-
spharische und topografische Gegebenheiten sowie Hindernisse
(z. B. Gebaude) gestort sein. Der vorstehende Absatz gilt ent-
sprechend fur Storungen von Telekommunikationsanlagen Drit-
ter, die die Anbieterin zur Erfullung ihrer Pflichten nutzt.

In Zeiten hoher Belastung des Mobilfunknetzes kann es vor-
kommen, dass bestimmter Datenverkehr priorisiert werden
muss, um eine Uberlastung des Mobilfunknetzes zu verhindern.
Sprachtelefonie, die tber Datenverbindungen realisiert wird (z. B.
VolP), wird gegentiber anderem Datenverkehr priorisiert. Verbin-
dungen im Mobilfunk werden vorrangig hergestellt, sofern dies
gesetzlich vorgeschrieben ist (etwa nach § 186 TKG). Die Priori-
sierung von derartigem Datenverkehr kann die Up- und Down-
loadgeschwindigkeit des nicht priorisierten Datenverkehrs (E-
Mail-Verkehr, Webbrowsing, Streaming sowie Filesharing) beein-
trachtigen. Es werden keine Verkehrsmanagementmalnahmen
vorgenommen, durch die die Privatsphare oder der Schutz per-
sonenbezogener Daten beeintrachtigt wird.

Die Anbieterin gewahrleistet auch bei grundsatzlich vorhande-
ner Netzabdeckung keine Mobilfunkversorgung innerhalb ge-
schlossener Raume, da diese durch die spezifischen baulichen
Gegebenheiten beeintrachtigt sein kann. Ebenfalls kann eine un-
gestorte Nutzung der Telekommunikationsdienstleistungen
bedingt durch bauliche oder geologische Verschattungen und
Abschirmungen nicht an jedem Ort erfolgen.

Der Kunde kann, sofern im Kundenauftrag vereinbart und vor-
behaltlich der Regelungen in Ziffer 5.7 der AGB Mobil D-Netz und
der Ziffer 9.3 dieser Leistungsbeschreibung, auf der Grundlage
entsprechender Vertrage zwischen dem Mobilfunknetzbetreiber,
der Vodafone GmbH, von der Anbieterin Vorleistungen bezieht,
und auslandischen Mobilfunknetzbetreibern Dienstleistungen
ausgewahlter Mobilfunknetzbetreiber im Ausland nutzen (,Inter-
national Roaming"). Der von der Anbieterin genutzte Mobilfunk-
netzbetreiber behalt sich vor, die Auswahl dieser Netzbetreiber
sowie den Inhalt der mit diesen bestehenden Vertragen jeder-
zeit zu andern. Der Kunde hat daher keinen Anspruch auf einen



bestimmten auslandischen Netzbetreiber oder auf bestimmte

Leistungen auslandischer Netzbetreiber. Im Ubrigen bestimmt

sich der Umfang der International-Roaming-Leistungen nach

dem Angebot des jeweiligen auslandischen Netzbetreibers; ins-
besondere kénnen bei Verwendung eines entsprechenden End-
gerates im auslandischen Netz auch Dienstleistungen fur den

Kunden nutzbar sein, fur die seine SIM-Karte im heimischen Mo-

bilfunknetz gesperrt ist.

Zielrufnummer einer Verbindung kann eine Rufnummer der
Anbieterin sowie eine andere deutsche oder auslandische Ruf-
nummer sein, deren Inhaber einen Vertrag mit einem Anbieter
abgeschlossen hat, der mittelbar oder unmittelbar gegentuber
der Anbieterin verpflichtet ist, die Verbindung herzustellen. Die
Anwahl einer Zielrufnummer ist nicht zulassig, wenn das Zustan-
de kommen einer Verbindung vom Kunden nicht gewunscht ist
und/oder bekannt ist, dass das Zustandekommen der Verbin-
dung - insbesondere auch durch technische Vorkehrungen -
vom Inhaber der Zielrufnummer oder auf seine Veranlassung
von Dritten verhindert werden wird. Unzulassig ist jede Weiter-
leitung von Verbindungen, insbesondere die Erbringung von Zu-
sammenschaltungsleistungen uber die SIM-Karte, sofern die
vom Anrufenden ursprunglich gewahlte Zielrufnummer nicht die
Nummer der Anbieterin des Kunden ist.

Die von WEtell zur Verfugung gestellte SIM-Karte der Anbiete-
rin wird gesperrt, wenn die zum Einbuchen erforderliche, vom
Kunden veranderbare personliche Identifikationsnummer (PIN)
dreimal falsch eingegeben wird. Sie kann durch Eingabe der PUK
entsperrt werden. Nach wiederholter Falscheingabe der PUK
wird die SIM-Karte dauerhaft unbrauchbar.

0. |m Falle einer etwaigen Abgabe der dem Kunden zur Verfugung
gestellten Rufnummer an einen anderen Mobilfunkdiensteanbie-
ter kann es zu einer Unterbrechung des Dienstes von bis zu ei-
nem Kalendertag kommen. Informationen zur Mitnahme der
Rufnummer findet der Kunde unter www.wetell.de.

@

©

B. LEISTUNGEN

. SIM KARTE

Die SIM-Karte beinhaltet einen Speicher, in dem der Kunde u. a.
Namen und Rufnummern abspeichern kann.

. RUFNUMMERNUBERMITTLUNG

Die Rufnummer des Kunden wird bei abgehenden Verbindungen
standardmaBig an den angerufenen Anschluss tbermittelt; eine
fallweise Unterdruckung der Rufnummer ist durch eine Eingabe
am Mobilfunkendgerat moglich. Auf Wunsch richtet WEtell die
dauerhafte Unterdruckung ein; eine fallweise Ubermittlung ist
dann durch Eingabe am Endgerat moglich.

. GESPRACHSMANAGEMENT

Nachfolgende Dienste beziehen sich nicht auf Videotelefonie.
Der Kunde kann folgende Anrufumleitungen von eingehenden

Anrufen zu einer Zielrufnummer einrichten:

automatische Anrufumleitung aller Anrufe,

»  Anrufumleitung, wenn der Anruf in einem vom
Kunden festgelegten Zeitraum nicht angenommen wird,

) Anrufumleitung, wenn die SIM-Karte nicht in ein Mobilfunknetz
eingebucht ist,

2 Anrufumleitung im Besetzt-Fall. Anrufumleitungen zu internati-
onalen Rufnummern (Ausland) und Premiumrufnummern sind
nicht moglich. Der Kunde stellt sicher, dass der Inhaber des An-
schlusses mit der Anrufumleitung auf seinen Anschluss einver-
standen ist. Fur Anrufumleitungen berechnet die Anbieterin Ge-
buhren gemal den jeweils aktuellen Preislisten.

2. Der Kunde kann wahlweise eine Sperre

v aller abgehenden Anrufe,

v aller abgehenden Auslandsanrufe oder

o aller ankommenden Anrufe uber die Tastatur seines Mobilfun-
kendgerats einrichten. Die Anrufsperrungen mussen bei WEtell
oder der Anbieterin beantragt werden. Jeweils eine abgehende

F

und eine ankommende Sperre sind kombinierbar.

. MAILBOX

Fur Kunden wird eine Mailbox (netzintegrierter, elektronischer
Anrufbeantworter) eingerichtet, zu der eingehende Anrufe um-
geleitet werden kénnen, wenn die SIM-Karte nicht in das Mobil-
funknetz eingebucht ist oder wenn der Kunde die Verbindung
nicht binnen 20 Sekunden nach Anruf entgegennimmt. Der Kun-
de kann eine individuelle BegruBung von bis zu 60 Sekunden
oder eine Abwesenheitsansage aufsprechen. Die Mailbox spei-
chert maximal 25 Nachrichten von bis zu 5 Minuten Dauer. Die
Mailbox benachrichtigt uber die neu eingegangenen Nachrich-
ten. Die Benachrichtigung erfolgt per Kurzmitteilung. Gespei-
cherte Nachrichten werden nach 14 Tagen automatisch geldscht.

. SMS - KURZMITTEILUNGEN

Uber Kurzmitteilungen (Short Message Service, ,SMS") kénnen
mit einem geeigneten Mobilfunkendgerat SMS von bis zu 160
Zeichen im GSM-SMS-Standard empfangen und versandt wer-
den. Ist die SIM-Karte des Empfangers der Nachricht nicht einge-
bucht oder keine Speicherkapazitat vorhanden, wird die Zustel-
lung innerhalb von 48 Stunden erneut versucht. Danach wird die
SMS geloscht.

. AUTOMATISCHE KONFIGURATION

DES KUNDEN ENDGERATES (ADC)

Das System fur automatische Endgeratekonfiguration ermoglicht
die automatische Zusendung von Konfigurationsdaten via SMS,
z. B. nach dem Wechsel eines Endgerats, das nicht die benotig-
ten Einstellungen des Mobilfunknetzes vorkonfiguriert hat. Die
automatische Konfiguration erméglicht, dass der Endgeratetyp
des Kunden erkannt wird und die endgeratespezifischen Einstel-
lungen (Internet, WAP) per Konfigurations SMS auf dem Endge-
rat empfangen werden kénnen, vorausgesetzt, der Kunde hat ein
OTA(Over-the-Air)-fahiges Endgerat. Die Konfigurations-SMS
mussen in der Regel abgespeichert werden, damit die Konfigura-
tion durchgefuhrt werden kann. Einige Endgerate (z. B. Windows
Mobile Phones) speichern die Konfigurations-SMS automatisch
ab. Dieser Service ist kostenfrei.

. INTERNET UBER GPRS/LTE/5G

Mit einem GPRS-, LTE- und/oder 5G-fahigen Endgerat und einer
entsprechenden SIM-Karte kann der Kunde uber das Mobilfunk-
netz Uber verschiedene Zugangstechnologien, z. B. 5G, LTE (Long
Term Evolution), oder GPRS (General Packet Radio Service) auf
das Internet zugreifen. Dies gilt fur paketvermittelte Daten. Die
Nutzung dieser Tarife ist ausschlieBlich in einem fur Endkunden
ublichen Umfang und nur fur solche Verbindungen, die manuell
uber die Endgerate aufgebaut werden, gestattet. 5G steht nur im
Rahmen von Mobilfunktarifen zur Verfugung, die 5G ausdrucklich
beinhalten. Eine WeiterverauRerung sowie unentgeltliche Uber-
lassung des Dienstes an Dritte und die Nutzung zum Betrieb
kommerzieller Dienste sind unzulassig. Beinhaltet der Tarif des
Kunden eine Volumenbeschrankung, wird die zur Verfugung ge-
stellte Geschwindigkeit von Down- und Uploads fur Datenver-
bindungen im laufenden Abrechnungszyklus ab Erreichen des
vom Vertrag umfassten Volumens auf maximal 64 kbit/s gedros-
selt. Dies hat zur Folge, dass der Datenverkehr nur noch mit die-
ser geringeren Geschwindigkeit erfolgt. Nach Reduzierung der
Bandbreite konnen sich der Abruf und die Verbreitung von Infor-
mationen und Inhalten uber den Internetzugang deutlich ver-
langsamen und Einschrankungen bei der Nutzung von Anwen-
dungen und Diensten (insbesondere datenintensiver Dienste z.
B. Streaming) ergeben, die tber den Internetzugang in Anspruch
genommen werden. Das genaue Limit des ungedrosselten Da-
tenvolumens kann pro Tarif unterschiedlich sein und findet sich
in der jeweils gultigen Preisliste. Ab Beginn des nachsten Abrech-
nungszyklus wird die Drosselung wieder aufgehoben. Der Daten-
abrechnungszeitraum erstreckt sich jeweils vom 6. Tag des lau-
fenden Monats bis einschliellich 5. Tag des folgenden Monats.
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AUSLANDSGESPRACHE UND
INTERNATIONAL ROAMING

Die Mobilfunkdienstleistungen werden nur teilweise von den
auslandischen Mobilfunknetzbetreibern, mit denen die Anbiete-
rin oder der Mobilfunknetzbetreiber einen Kooperationsvertrag
geschlossen hat (,Roamingpartner”), unterstutzt.

Der Kunde kann, sofern im Kundenauftrag vereinbart, seinen
Vertrag mit den vertragsgegenstandlichen Leistungen bei vor-
ubergehenden Aufenthalten im europaischen Ausland (EU) so-
wie in weiteren ausgewahlten, in der jeweils aktuellen Preisliste
entsprechenden gekennzeichneten Landern, nutzen, ohne dass
zusatzliche Gebuhren im Vergleich zum inlandischen Endkun-
denpreis entstehen. Voraussetzung hierfur ist, dass der gewohn-
liche Aufenthalt des Kunden in Deutschland ist oder eine stabile
Bindung an Deutschland besteht und eine angemessene Nut-
zung vorliegt. Zum Nachweis des gewohnlichen Aufenthaltes in
Deutschland oder einer stabilen Bindung an Deutschland kann
die Anbieterin vom Kunden die Vorlage eines aussagekraftigen
Nachweises verlangen. Eine angemessene Nutzung liegt vor,
wenn sich der Kunde innerhalb von vier Monaten uberwiegend
in Deutschland aufhalt oder die Inlandsnutzung des Kunden sei-
ne Roamingnutzung innerhalb eines Zeitraums von 4 Monaten
Uberwiegt. Die Anbieterin ist berechtigt, dazu die Bewegungs-
und Nutzungsdaten des Kunden fur mindestens 4 Monate zu
verarbeiten. Die Anbieterin weist den Kunden darauf hin, dass
die Nutzung von Mobilfunkdienstleistungen der Anbieterin im
Ausland im Rahmen des International Roaming (auBer EU-Ro-
aming) erhohte Entgelte verursacht. Auch ankommende Gespra-
che sind fur den Kunden kostenpflichtig. Die Entgelte fur Ro-
amingleistungen kann der Kunde der Preisliste Roaming und
sonstige Entgelte entnehmen, die unter www.wetell.de abrufbar
ist. Die Anbieterin weist den Kunden darauf hin, dass Programme
auf seinem Endgerat regelmalig — teilweise ohne Information
oder Freigabe durch den Kunden — aktualisiert werden (Update)
und hierzu nicht unerhebliche Datenmengen heruntergeladen
werden kénnen. Halt sich der Kunde bei einem Update im Aus-
land auf, konnen fur das Herunterladen der Daten nicht unerheb-
liche Kosten fur den Kunden entstehen. Der Kunde kann dies ver-
meiden, indem er an seinem Endgerat das Datenroaming aus-
schaltet. Hinweise zum Ausschalten des Datenroamings findet
der Kunde in der Bedienungsanleitung fur sein Endgerat.

Die Anbieterin kann Roamingaufschlage berechnen, wenn der
Nachweis des gewohnlichen Aufenthaltes oder einer stabilen
Bindung nicht erbracht wird, oder eine unangemessene Nutzung
vorliegt. In diesem Fall wird die Anbieterin den Kunden entspre-
chend informieren. Die maximalen Roamingaufschlage ergeben
sich aus dem regulierten maximalen Roamingvorleistungsentgelt
gemall Art. 9 Abs. 2 (fur abgehende regulierte Roaminganrufe),
Art.10 Abs. 1 (fur versendete regulierte SMS-Roamingnachrich-
ten) bzw. Art. 11 Abs. 1 (fur regulierte Datenroamingdienste) der
Verordnung (EU) Nr. 2022/612, sowie fur eingehende regulierte
Roaminganrufe aus dem in Art. 75 Abs. 1 der Richtlinie (EU) Nr.
2018/1972 fur das entsprechende Jahr festgelegten maximalen
Mobilfunkzustellungsentgelt. Derzeit betragen die maximalen
Roamingaufschlage (jeweils ohne MwSt.) fur abgehende Sprach-
verbindungen 0,019 € je Minute, fur eingehende Sprachverbin-
dungen 0,0040 € je Minute und fur SMS 0,003 € je SMS. Fur
mobile Daten gilt derzeit ein Roamingaufschlag von 1,30 € je GB,
welcher in den Folgejahren weiter absinkt (z.B. ab 01.01.2026
auf 1,10€ je GB). Die Anbieterin beendet die Erhebung des Ro-
amingaufschlages, sobald der Nachweis des gewohnlichen Auf-
enthaltes oder einer stabilen Bindung erbracht wird oder sobald
das Nutzungsverhalten des Kunden eine angemessene Nutzung
erkennen lasst. Im Fall von Beschwerden kann sich der Kunde
per EMail an info-de@stroth-telecom.de wenden.

Fur Sprach- und Datenverbindungen sowie SMS aus dem Mo-
bilfunknetz des Roamingpartners, in das der Kunde eingebucht
ist, gelten die Nutzungspreise bzw. Tarife gemal dem mit der
Anbieterin vereinbarten Roamingtarif. Abweichend davon wer-
den Verbindungen zu Sonder- und Premiumrufnummern des
Roamingpartners im Ausland zu den Preisen bzw. Tarifen des Ro-
amingpartners abgerechnet. Die Anbieterin berechnet in diesem
Fall die Nutzungspreise des jeweiligen Roamingpartners nach
den zum Zeitpunkt der Datenubermittlung gultigen Wechselkur-
sen zuzuglich einer Bearbeitungsgebuhr in Hohe von 25 % auf
den in Euro umgerechneten Rechnungsbetrag.
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a)

b)

5.

Wird der Kunde im Wirkungsbereich des Mobilfunknetzes ei-
nes Roamingpartners (aullerhalb der EU-Roaming-Zone) angeru-
fen, teilen sich die Kosten wie folgt auf: Der Anrufer tragt nur die
Kosten fur die Verbindung in das von der Anbieterin genutzte
Mobilfunknetz in Deutschland. Der angerufene Kunde tragt die
sich aus der jeweils gultigen Preisliste Roaming und sonstige
Entgelte ergebenden Kosten fur die Weiterleitung des Gespra-
ches.

Hat der Kunde beim Aufenthalt im Wirkungsbereich des Mo-
bilfunknetzes eines Roamingpartners eine bedingte Anrufumlei-
tung eingeschaltet, wird ein Anruf zunachst zu seinem Endgerat
durchgestellt. Wenn der Anruf nicht beantwortet wird, erfolgt
eine Umleitung zu der vom Kunden angegebenen Rufnummer.
Hierfur werden dem Kunden auferhalb der EU zwei Verbindun-
gen berechnet:
die Weiterleitung des Anrufs in das Mobilfunknetz des Roaming-
partners und
die Umleitung zu der vom Kunden angegebenen Rufnummer.
Dies gilt auch fur die bedingte Anrufumleitung auf die Mailbox
der Anbieterin. Innerhalb der EU entfallen die Entgelte fur beide
Verbindungen. Nutzungsentgelte fur das eigenstandige Abhéren
der Mailbox im Ausland (auBerhalb der EU-Roaming-Zone) blei-
ben unberuhrt und werden analog Ziffer 9.4 abgerechnet. Bei der
automatischen Anrufumleitung hingegen wird direkt auf die Ziel-
rufnummer umgeleitet. Deshalb wird dem Kunden auch nur der
direkt umgeleitete Teil berechnet, wobei dieser innerhalb des
von der Anbieterin bereitgestellten Mobilfunknetzes kostenlos
Ist.

. DATENPAKETE

Bestimmte Mobilfunktarife bieten die Méglichkeit, ein Datenpa-
ket hinzuzubuchen. Das jeweilige Datenpaket wird nach Bu-
chung schnellstmoglich aktiviert. Gebuchte Datenpakete sind
nur innerhalb des jeweiligen Datenabrechnungszeitraums gultig
und kénnen nicht auf den nachfolgenden Datenabrechnungs-
zeitraum Ubertragen werden.

10.NUTZUNG VON TARIFEN

MIT UNLIMITIERTEM DATENVOLUMEN

Bei Tarifen mit unlimitiertem Highspeed-Datenvolumen kann
dieses Volumen gemaB der in der EU-Roaming-Verordnung ent-
haltenen Vorgaben bis zu einer bestimmten Grenze im EU-Aus-
land ohne Roamingaufschlage genutzt werden. Die Hohe dieses
inklusiven Volumens entspricht dem doppelten Volumen, das
sich aus der Division des inlandischen Endkundengesamtpreises
(ohne MwSt.) dieses Tarifes durch das regulierte maximale Ro-
amingvorleistungsentgelt nach Artikel 11 der Verordnung (EU) Nr.
2022/612 bezogen auf den jeweiligen Abrechnungszeitraum er-
gibt. Nutzt der Kunde einen Tarif, der einen Mobilfunkdienst und
andere Dienste und/oder Endgerate beinhaltet, wird der inlandi-
sche Endkundengesamtpreis eines Tarifes zur Berechnung des
Roamingdatenvolumens unter Zugrundelegung des Preises
(ohne MwSt.) bestimmt, der beim separaten Verkauf des auf die
Mobilfunkdienste entfallenen Paketteils verlangt wurde.

11

GIGA-DEPOT (NUR GIGAMOBIL-TARIFE)

Falls der Kunde das Datenvolumen seines GigaMobil-Tarifes in
einem Rechnungszeitraum nicht verbraucht, wird es einmal als
Reserve in den nachsten Rechnungszeitraum tbertragen. Die Re-
serve wird dann automatisch genutzt, wenn der Kunde sein Da-
tenvolumen verbraucht hat. Das GigaDepot gilt nicht fur Optio-
nen, die zum Ende des Rechnungszeitraums auslaufen, z. B. Da-
ten-Upgrades. Falls der Kunde seinen Tarif wechselt, verfallt die
Reserve.

12.

ONENUMBER

Voraussetzung fur die Buchung von OneNumber ist das Vorlie-
gen eines dafur berechtigten Hauptvertrages. Berechtigt sind alle
WEtell-Mobilfunktarife sowie Wetell-Gigamobil-Mobilfunktarife.



22 Mit OneNumber kann die Rufnummer des Hauptvertrages auf
bis zu 9 weiteren Geraten (z.B. Smartphones, Smartwatches oder
Laptops) genutzt werden. Zu der SIM-Karte des Hauptvertrages
kénnen bis zu 9 zusatzliche OneNumber-SIM-Karten gebucht und
somit bis zu 10 Gerate mit dem gleichen Vertrag genutzt werden.

23 Die Leistungen des Hauptvertrages konnen auf allen OneNum-
ber-SIM-Karten genutzt werden, z.B. inkludiertes Highspeed-Da-
tenvolumen, Frei-Minuten oder Frei-SMS. Bei Vertragen mit un-
limitiertem Datenvolumen ist pro OneNumber-SIM-Karte ein
Highspeed-Datenvolumen von 10 GB enthalten.

24 SMS kénnen nur mit einem Gerat empfangen werden (i.d.R. das
Gerat des Hauptvertrages). Telefonate oder SMS innerhalb der
OneNumber-SIM-Karten sind nicht maoglich.

2s. Eingehende Anrufe werden auf allen eingeschalteten Geraten
gleichzeitig angezeigt und kénnen von einem Gerat angenom-
men werden. Wahrend eines Gesprachs sind die anderen Gerate
telefonisch nicht erreichbar. Geht wahrend eines Gespréachs ein
weiterer Anruf ein, greifen die diesbezuglichen Anschluss-Ein-
stellungen (z.B. Anklopfen, Umleitung etc.). Laufende Gesprache
konnen an eine andere OneNumber-SIM-Karte tubergeben wer-
den, indem auf dieser die *53 angewahlt wird. Gleichzeitige ab-
gehende Anrufe uber mehr als eine Karte sind nicht moglich.
Wurde ein Gerat angerufen, kann jedoch ein abgehendes Ge-
sprach uber ein anderes Gerat mit OneNumber-SIM-Karte aufge-
baut werden.

26 Eine OneNumber-SIM-Karte kann jederzeit mit einer Frist von
1 Monat gekundigt werden. Nach Beendigung des Hauptvertra-
ges endet automatisch auch eine gebuchte OneNumber.
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	5.6. Die Anbieterin teilt dem Kunden eine Mobilfunkrufnummer zu, sofern der Kunde keine Portierung seiner bisherigen Mobilfunkrufnummer wünscht. Sofern für die Anbieterin die technischen und betrieblichen Möglichkeiten bestehen, kann die Anbieterin dem Kunden gegen ein gesondertes Entgelt eine Wunschrufnummer, die der Kunde aus dem Angebot mehrerer Rufnummern frei auswählen kann, zuteilen. Die Anbieterin ist berechtigt, Änderungen von Rufnummern vorzunehmen, wenn dies gesetzlich oder durch Maßnahmen oder Entscheidungen von Behörden, insbesondere der Bundesnetzagentur, oder von Gerichten veranlasst oder die Zuteilung aufgrund unrichtiger Angaben des Kunden erfolgt ist. Die Anbieterin ist ferner berechtigt, die zugeteilte Rufnummer zu ändern, wenn hierfür unvermeidliche technische oder betriebliche Gründe bestehen, die die Anbieterin nicht zu vertreten hat, und die Änderung wenigstens zwei Monate im Voraus in Textform gegenüber dem Kunden angekündigt wurde. Ebenfalls ist der Kunde im Falle des Vorliegens schutzwürdiger Belange berechtigt, gegenüber der Anbieterin eine Änderung seiner Rufnummer zu verlangen. Die Anbieterin kann hierfür vom Kunden ein nach dem Aufwand bemessenes Entgelt verlangen.
	5.7. Internationales Roaming (Roaming außerhalb der EU sowie des EWR) bedeutet, dass der Kunde mit seiner SIM-Karte in ausländischen Mobilfunknetzen für ankommende Dienste erreichbar ist (ankommendes Roaming) und abgehende Dienste in Anspruch nehmen kann (abgehendes Roaming). Beide Arten des Roamings können kostenpflichtig sein. Die Verfügbarkeit von Roaming in einem Land setzt voraus, dass zwischen dem deutschen und dem ausländischen Mobilfunknetzbetreiber entsprechende Vereinbarungen bestehen. Die Anbieterin schaltet internationale Verbindungen, die Nutzung von Datenverbindungen im Ausland (Datenroaming) sowie Premiumdienste, Auskunfts- und Televotingdienste in der Regel 90 Tage nach Vertragsbeginn frei, sofern der Kunde seine erste Rechnung für das beauftragte Mobilfunkprodukt vollständig und zeitgerecht bezahlt hat. Die Anbieterin behält sich vor, ankommendes und abgehendes Roaming erst 90 Tage nach Vertragsbeginn freizuschalten, sofern der Kunde seine erste Rechnung für das beauftragte Mobilfunkprodukt vollständig bezahlt hat. Eine etwaige Sperrung des ankommenden und abgehenden Roamings teilt die Anbieterin dem Kunden mit. Der Kunde kann die Freischaltung der gesperrten Dienste gegen Leistung einer Sicherheit auch zu einem früheren Zeitpunkt mit der Anbieterin vereinbaren. Ein Anspruch des Kunden auf Freischaltung des internationalen Roamings und internationaler Verbindungen sowie der Premiumdienste besteht nicht. Die Anbieterin behält sich insbesondere vor, Roaming und internationale Verbindungen sowie Verbindungen zu Premiumdiensten, Auskunfts- und Televotingdiensten dann nicht freizuschalten oder wieder zu sperren, wenn konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass der Kunde die bei der Nutzung solcher Dienste bzw. Verbindungen regelmäßig anfallenden höheren Entgelte nicht begleichen kann oder wird. Der Kunde kann gegenüber der Anbieterin jederzeit eine Sperre für internationales Roaming bzw. die Rückgängigmachung einer entsprechenden Freischaltung verlangen.
	5.8. Die Verpflichtung der Anbieterin, die vereinbarten Mobilfunkdienste zu erbringen, wird durch die Verfügbarkeit von Vorleistungen Dritter beschränkt. Vorleistung in dem genannten Sinne ist insbesondere die Bereitstellung von Übertragungswegen (Netzverfügbarkeit) durch den von der Anbieterin jeweils beauftragten Netzbetreiber. Die Anbieterin behält sich das Recht zur zeitweiligen Beschränkung der Anschlussdienste bei Kapazitätsengpässen im Betreibernetz sowie bei Störungen wegen technischer Änderungen an den Anlagen des Netzbetreibers vor. Die Anbieterin wird den Kunden bei Kenntnis der Nichtverfügbarkeit – sofern möglich – unterrichten und den Netzbetreiber anhalten, Störungen unverzüglich zu beseitigen. Auf etwaige Schadensersatzansprüche finden die Bestimmungen in Ziffer 14 Anwendung.
	5.9. Sofern die Anbieterin Mobilfunkdienste aufgrund höherer Gewalt nicht erbringen kann, wird die Anbieterin für die Dauer der Unterbrechung oder Beschränkung von der Leistungsverpflichtung frei. Als höhere Gewalt im vorstehenden Sinne gilt insbesondere die Leistungsverhinderung infolge von Krieg, inneren Unruhen, Streik und Aussperrung. Dies gilt auch bei Fällen höherer Gewalt in Betrieben, die Vorleistungen im Sinne der Ziffer 5.8 erbringen.
	5.10. Etwaige vereinbarte Bereitstellungstermine und Verfügbarkeitszeiten stehen unter dem Vorbehalt, dass der Kunde seinen Mitwirkungsverpflichtungen rechtzeitig und umfänglich nachkommt.
	5.11. Die Anbieterin behält sich vor, etwaige Freischaltungen, Einstellungen oder Umstellungen eines Dienstes oder einen etwaig von der Anbieterin zugelassenen Tarifwechsel erst zum nächstmöglichen Termin (z. B. mit Beginn des nächsterreichbaren Abrechnungszeitraums) durchzuführen.
	5.12. Bei Tarifen, die eine begrenzte Anzahl von Inklusiv-Minuten oder Inklusiv-SMS je Abrechnungszeitraum beinhalten, können diese Inklusiv-Leistungen nicht in den Folgeabrechnungszeitraum übertragen und/oder kumuliert werden. Nicht genutzte Inklusiv-Leistungen verfallen am Ende des jeweiligen Abrechnungszeitraums und werden nicht auf folgende Abrechnungszeiträume übertragen oder erstattet.

	6. Zusatzdienstleistungen
	6.1. Soweit die Anbieterin jeweils Zusatzdienstleistungen oder Premium-, Auskunfts- oder Televotingdienste anbietet, ist der Kunde berechtigt, diese im Rahmen eines separaten Vertragsverhältnisses in Anspruch zu nehmen.
	6.2. Für Zusatzdienstleistungen, die die Anbieterin erbringt, können separate Geschäftsbedingungen, Leistungsbeschreibungen und Preislisten, insbesondere mit ggf. abweichenden Vertragslaufzeiten und Kündigungsmöglichkeiten, gelten. Änderungen einer Zusatzdienstleistung zuungunsten des Kunden (z. B. Leistungseinschränkungen oder Preiserhöhungen) berechtigen den Kunden nicht zur Sonderkündigung dieses Mobilfunkvertrags.
	6.3. Werden Zusatzdienstleistungen und/oder Premium-, Auskunfts- oder Televotingdienste durch Dritte erbracht, entsteht ein unmittelbares Vertragsverhältnis zwischen dem Kunden und dem Dritten. Dritte sind in der Leistungsbeschreibung oder Preisliste von der Anbieterin kenntlich gemacht. Die Leistung der Anbieterin beschränkt sich in solchen Fällen auf die Bereitstellung des technischen Zugangs zu den Endeinrichtungen des Dritten sowie die Diensteverwaltung und den Forderungseinzug. Für etwaige Mängel der vom Dritten zu erbringenden Leistungen haftet die Anbieterin nicht.

	7. Service
	Der Kunde hat die Möglichkeit, sich bei Fragen oder sonstigen Anliegen sowie Beschwerden an den Service zu wenden. Dieser steht dem Kunden unter der Telefonnummer 0761 7699 9848, der E-Mail-Adresse service@wetell.de sowie der Postadresse Service WEtell, Paul-Ehrlich-Str. 7, 79106 Freiburg zur Verfügung.

	8. Telefonbucheintrag
	Der Kunde kann beauftragen, dass seine Rufnummer(n), sein Name, seine Adresse und etwaige zusätzliche Angaben durch die Anbieterin in ein öffentliches Teilnehmerverzeichnis eingetragen und/oder aus dem Verzeichnis gelöscht werden. Der Auftrag bedarf der Textform. Sofern der Kunde einen Auftrag für einen Telefonbucheintrag stellt, ist die Anbieterin berechtigt, die Daten des Kunden Dritten zum Zwecke der Herstellung und Veröffentlichung von Teilnehmerverzeichnissen und zur Bereitstellung von Auskunftsdiensten zur Verfügung zu stellen.

	9. Allgemeine Pflichten des Kunden
	9.1. Der Kunde versichert, dass er zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses mit der Anbieterin volljährig ist.
	9.2. Der Kunde ist verpflichtet, Software und Schnittstellen seines Mobilfunkendgeräts vor unberechtigten Zugriffen Dritter zu schützen.
	9.3. Der Kunde wird der Anbieterin jede Änderung seines Namens, seines Wohnsitzes, seiner Rechnungsanschrift, seiner E-Mail-Adresse, seiner Kontoverbindung oder sonstiger Angaben, die Gegenstand der Anmeldung bei der Anbieterin bzw. der von der Anbieterin versandten Rechnung sind, unverzüglich mitteilen. Teilt der Kunde der Anbieterin eine Änderung seines Wohnsitzes unter Nennung der neuen Postanschrift aus Gründen, die der Kunde zu vertreten hat, nicht mit und ermittelt die Anbieterin durch eine Adressrecherche die neue Postanschrift des Kunden, wird der Kunde der Anbieterin den der Anbieterin durch die Adressrecherche entstandenen Aufwand nach Maßgabe einer von der Anbieterin kostenbasiert ermittelten Pauschale ersetzen. Dem Kunden bleibt vorbehalten nachzuweisen, dass kein Aufwand entstanden ist oder der tatsächliche Aufwand geringer ist als die von der Anbieterin berechnete Pauschale.
	9.4. Der Kunde ist verpflichtet, sämtliche Mitwirkungshandlungen zu erbringen, die nach vorheriger Mitteilung durch die Anbieterin für die Durchführung des Vertrages erforderlich und dem Kunden zumutbar sind.

	10. Mobilfunkbezogene Pflichten des Kunden
	10.1. Der Kunde wird die von der Anbieterin zu erbringenden Mobilfunkdienste nur nach Maßgabe des geltenden Rechts nutzen. Er wird über die überlassene SIM-Karte ausschließlich fern- melde- und telekommunikationsrechtlich zugelassene Endeinrichtungen (bspw. Mobiltelefon) betreiben.
	10.2. Der Kunde verpflichtet sich, die Mobilfunkdienste nicht missbräuchlich zu nutzen, insbesondere bei der Nutzung des Anschlusses nicht gegen gesetzliche Verbote zu verstoßen und/oder keine Maßnahmen zu er greifen, die zu einer schwerwiegenden Beeinträchtigung bzw. einer vollständigen oder teilweisen Zerstörung des jeweils genutzten Mobilfunknetzes führen. Nutzt der Kunde die Mobilfunkdienstleistungen in rechtswidriger Weise, ist die Anbieterin berechtigt, Maßnahmen zu ergreifen, die geeignet sind, eine Wiederholung zu verhindern. Bei wiederholten oder schwerwiegenden Verstößen gegen gesetzliche Verbote ist die Anbieterin nach erfolgloser Abmahnung unter kurzer Fristsetzung zur Sperrung der SIM-Karte des Kunden, unter der die Verstöße begangen werden, berechtigt.
	10.3. Der Kunde verpflichtet sich, die aufgrund dieses Vertrages überlassene SIM-Karte ausschließlich zur Nutzung der vereinbarten Mobilfunkdienstleistungen zu gebrauchen. Das Vertragsverhältnis mit der Anbieterin berechtigt den Kunden nicht, unter Verwendung der ihm zur Nutzung überlassenen SIM-Karte selbst als Anbieter von Telekommunikationsdienstleistungen aufzutreten und Mobilfunkdienstleistungen der Anbieterin, Vermittlungs- oder Zusammenschaltungsleistungen gegenüber Dritten anzubieten; hierzu bedarf es anderer, gesonderter Vertragsverhältnisse mit der Anbieterin oder anderen Dienstanbietern. Der Kunde wird eine Nutzung der SIM-Karte in dem vorgenannten Sinne auch Dritten ausdrücklich untersagen, die seine SIM-Karte nutzen. Dem Kunden ist insbesondere untersagt, die SIM-Karte der Anbieterin für folgende Zwecke zu nutzen:
	a) die Erbringung von Zusammenschaltungsdiensten jeglicher Art zwischen dem von der Anbieterin bereitgestellten Mobilfunknetz und anderen öffentlichen Telekommunikations- oder IP-Netzen und/oder
	b) die Verwendung in Vermittlungs- und Übertragungssystemen, um Verbindungen eines Dritten an einen Dritten weiterzuleiten, insbesondere das Anschalten betrieblicher Telefonanlagen oder Datennetze (LAN/WLAN) mittels sog. GSM-Gateways (SIM- Boxen, Least-Cost-Router) an das von der Anbieterin jeweils genutzte Mobilfunknetz, und/oder
	c) den systemgesteuerten Massenversand von Mitteilungen und Nachrichten (SMS, E-Mails) an Kunden von der Anbieterin oder anderen Telekommunikationsanbietern (für den Versand von SMS dürfen keine automatisierten Verfahren oder Dienste zur Erstellung und Versendung von SMS verwendet werden) und/oder
	d) den Versand von SMS, die Auszahlungen oder andere Gegenleistungen Dritter an den Nutzer zur Folge haben, und/oder
	e) das Herstellen von Verbindungen, die Auszahlungen oder andere Gegenleistungen Dritter an den Kunden zur Folge haben, und/oder
	f) den Betrieb von Mehrwert- oder Massenkommunikationsdiensten (z. B. Callcenter Leistungen, Telemarketingleistungen oder Faxbroadcastdienste) und/oder
	g) das Nutzen des Mobilfunkanschlusses im Rahmen einer dauerhaften, nicht anbieterseitig Verbindung (Standleitung).
	10.4. Verstößt der Kunde schuldhaft gegen ein in den Beispielfällen der Ziffer 10.3 Buchstabe a) bis einschließlich Buchstabe g) genanntes Verbot, verpflichtet sich der Kunde, an die Anbieterin eine Vertragsstrafe in Höhe von 1.000,00 € je Verstoß zu zahlen. Der Kunde kann der Pauschale den Nachweis entgegenhalten, dass der Schaden überhaupt nicht entstanden oder niedriger als die Pauschale ist. Der Anbieterin bleibt der Nachweis eines weitergehenden Schadens ausdrücklich vorbehalten. Weiterhin gilt im Falle des Verstoßes gegen die Bestimmungen in Ziffer 10.3 eine etwaige Abrede über eine pauschalpreisige Nutzung derjenigen Telekommunikationsdienste der Anbieterin („Flatrate“), die der Kunde unter Verstoß gegen die Bestimmungen aus Ziffer 10.3 genutzt hat, als nicht erfolgt.
	10.5. Die SIM-Karte der Anbieterin ist vom Kunden vor Missbrauch und vor Verlust zu schützen. Die PIN und die PUK sind geheim zu halten; sie dürfen insbesondere nicht auf der physischen SIM-Karte der Anbieterin oder dem Endgerät vermerkt werden und sind getrennt von diesem aufzubewahren. Der Kunde wird die automatische Abfrage der PIN vor der jeweiligen Einbuchung in das Mobilfunknetz aktiviert lassen und die PIN unverzüglich ändern, wenn er vermutet, dass unberechtigte Dritte Kenntnis von ihr erlangt haben.
	10.6. Im Falle des Verlustes der SIM-Karte wird der Kunde die Anbieterin hierüber unverzüglich informieren und die SIM-Karte sperren lassen. Informationen zur SIM-Karten-Sperrung finden sich unter www.wetell.de.

	11. Zahlungsbedingungen, Rechnungstellung
	11.1. Die Anbieterin stellt dem Kunden den etwaigen einmaligen Bereitstellungspreis, etwaige Versandkosten sowie für die jeweilige Leistung kalendermonatlich
	den Grund- und Paketpreis, Mindestumsatz,
	die nutzungsabhängigen und nutzungsunabhängigen Verbindungsentgelte,
	die sonstigen nutzungsabhängigen und nutzungsunabhängigen Entgelte (z. B. für Zusatzdienstleistungen oder für Premiumdienste),
	die sonstigen in diesen AGB Mobil D-Netz oder in den vereinbarten Preislisten aufgeführten Entgelte, soweit jeweils erhoben oder anfallend, nach Maßgabe der jeweils gültigen Preisliste in Rechnung und weist die darin enthaltene gesetzliche Umsatzsteuer aus. Vertragsgrundlage sind die in der Preisliste ausgewiesenen Bruttopreise. Mehrwertsteuerbefreiungen aufgrund von Sondertatbeständen (z. B. auf Helgoland) können durch die Anbieterin nicht berücksichtigt werden.
	11.2. Die Anbieterin berechnet für den Zeitraum von der Aktivierung der SIM-Karte bis zum Beginn des ersten Abrechnungszeitraums und im Falle der Vertragsbeendigung für den Zeitraum zwischen dem Ende der letzten regelmäßigen Abrechnungsperiode und dem Vertragsende die Grund- und Paketpreise grundsätzlich taggenau. Die Anbieterin behält sich jedoch vor, stattdessen die Berechnung der anteiligen Grund- oder Paketpreise sowie den Mindestumsatz je Tag mit 1/30 des Monatswerts durchzuführen.
	11.3. Die Anbieterin ist berechtigt, dem Kunden eine gemeinsame Rechnung für alle Leistungen der Anbieterin zu stellen, auch wenn diese auf unterschiedlichen Verträgen zwischen der Anbieterin und dem Kunden beruhen. Der Kunde erhält grundsätzlich eine Rechnung in elektronischer Form (Online-Rechnung). Er hat die Möglichkeit, für die Zukunft eine Papierrechnung zu beauftragen.
	11.4. Die Anbieterin weist ausdrücklich darauf hin, dass bei einigen Telekommunikationsdiensten, wie z. B. Roamingverbindungen, Verbindungen zu Premiumdiensten sowie über das Sprach- oder Datennetz in Anspruch genommenen Mehrwertdiensten, die für die Abrechnung erforderlichen Daten verzögert vom Mobilfunknetzbetreiber übermittelt werden können. Dies kann dazu führen, dass diese Verbindungsdaten ggf. verzögert, d. h. nicht mit der Rechnung für den Zeitraum der Entstehung des Entgeltes, abgerechnet werden. Die Abrechnung erfolgt in diesem Fall in einer der darauffolgenden Rechnungen. Dies betrifft auch Kunden, die einen Tarif mit einem Mindestverbrauch oder Frei-Minuten bzw. Frei-SMS gewählt haben.
	11.5. Das Entgelt für SMS-Dienstleistungen entsteht mit der Versendung der Nachricht in das Netz des Empfängers. Die Zustellung von SMS an den jeweils gewünschten Empfänger ist von dessen Erreichbarkeit abhängig. SMS, die nicht innerhalb von 48 Stunden zustellbar sind, werden aus technischen Gründen gelöscht.
	11.6. Die von der Anbieterin in Rechnung gestellten Beträge werden mit Zugang der Rechnung fällig und zahlbar. Die Anbieterin ist berechtigt, die Erbringung seiner Dienstleistungen von der Erteilung einer Einzugsermächtigung (SEPA- Mandat) durch den Kunden abhängig zu machen. Wenn der Kunde kein SEPA-Mandat erteilt oder die Ermächtigung im Laufe des Vertragsverhältnisses aus einem von der Anbieterin nicht zu vertretenden Grund entzieht und die Anbieterin das Vertragsverhältnis gleichwohl erfüllt, ist die Anbieterin berechtigt, den durch die Kundenüberweisung entstehenden Bearbeitungsaufwand gegenüber dem Kunden zu berechnen. Dem Kunden bleibt vorbehalten nachzuweisen, dass kein Schaden entstanden ist oder der tatsächlich entstandene Schaden geringer als der berechnete Betrag ist.
	11.7. Der Kunde ermächtigt die Anbieterin, fällige Rechnungsbeträge von seinem gegenüber der Anbieterin angegebenen Bankkonto einzuziehen. Ebenfalls wird der Kunde seine Bank, die das bei der Anbieterin angegebene Konto führt, anweisen, diese Lastschriften von der Anbieterin einzulösen. Die Anbieterin wird dem Kunden den Abbuchungszeitpunkt auf der Rechnung mitteilen. Die 14-tägige Frist zwischen Mitteilung des Abbuchungszeitpunktes und Einzug der Forderung wird abbedungen. Sofern der Kunde seine Ermächtigung zu einem Lastschrifteinzug (SEPA- Mandat) erteilt hat und Rückbelastungen einer Lastschrift wegen fehlender Kontodeckung, unberechtigten Widerspruchs oder aus anderen vom Kunden zu vertretenden Gründen erfolgen, wird der Kunde der Anbieterin die daraus entstehenden Kosten erstatten. Dem Kunden bleibt vorbehalten, keinen oder einen geringeren Schaden der Anbieterin nachzuweisen.
	11.8. Sofern der Kunde der Anbieterin einen Rechnungsbetrag überweist, trägt der Kunde durch Angabe seiner Rechnungsnummer auf dem Überweisungsträger Sorge dafür, dass von ihm geleistete Zahlungen den Forderungen der Anbieterin eindeutig zugeordnet werden können. Ist dies nicht der Fall, haftet der Kunde für hierdurch verursachte zusätzliche Aufwendungen. Sofern die von der Anbieterin in Rechnung gestellten Beträge nicht innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungsdatum dem Konto der Anbieterin gutgeschrieben sind, gerät der Kunde mit dem 11. Tag in Verzug, ohne dass es einer gesonderten Mahnung bedarf. Die Anbieterin wird in der Rechnung auf den Eintritt des Verzuges noch einmal gesondert hinweisen. Im Falle des Verzuges ist die Anbieterin berechtigt, gesetzliche Verzugszinsen zu verlangen. Die Geltendmachung eines darüber hinausgehenden Schadens bleibt der Anbieterin vorbehalten. Dem Kunden bleibt es vorbehalten, keinen oder einen geringeren Verzugsschaden nachzuweisen.
	11.9. Der Zugang zur Online-Rechnung erfolgt über die Seite www.wetell.de unter „Mein WEtell“ per Log-in mit einem individuellen Benutzernamen und Passwort für das Kundenportal. Den Benutzernamen und das Passwort teilt WEtell dem Kunden mit. Bei der Online-Rechnung sind die Bereitstellung und die Überlassung des Internetzugangs sowie die Online-Verbindungen zum Abruf der Rechnungsdaten nicht Gegenstand des Mobilfunkvertrags. Die Online-Rechnung gilt als zu gegangen, wenn sie für den Kunden auf der Seite www.wetell.de unter „Mein WEtell“ zur Verfügung steht. WEtell wird den Kunden monatlich per SMS über die Abrufbarkeit der Online-Rechnung benachrichtigen. Der Kunde ist verpflichtet, seine Zugangsdaten für das Kundenportal vor dem Zugriff durch unberechtigte Dritte geschützt aufzubewahren. Insbesondere hat der Kunde der Anbieterin unverzüglich darüber in Kenntnis zu setzen, wenn er vermutet, dass unberechtigte Dritte von den Daten Kenntnis erlangt haben oder ein Missbrauchsfall vorliegt. Soweit keine Einwendungen gegen die jeweilige Abrechnung erhoben wurden, hält die Anbieterin die Online-Rechnungen jeweils 12 Monate nach Zugang der Online Rechnung in dem Kundenportal zum Abruf für den Kunden bereit. Die Nutzung des Kundenportals endet automatisch 3 Monate nach Beendigung des Kundenverhältnisses. Die Online-Rechnungen werden während dieser Zeit noch in dem Kundenportal vorgehalten und anschließend gelöscht. In diesen Zeiträumen kann sich der Kunde diese Daten auch herunterladen oder ausdrucken.
	11.10. Im Falle des Verlustes oder des Abhandenkommens der SIM-Karte bleibt der Kunde zur Zahlung der nutzungsabhängigen Entgelte verpflichtet, die infolge der Benutzung der SIM-Karte durch Dritte bis zum Eingang der Mitteilung bei der Anbieterin über den Verlust oder das Abhandenkommen bei der Anbieterin angefallen sind, es sei denn, der Kunde hat den Verlust oder das Abhandenkommen der SIM-Karte und/oder die verspätete Mitteilung an die Anbieterin nicht zu vertreten. Dies gilt auch für Verbindungen, die zum Zeitpunkt der Sperrung noch aufgebaut sind. Die Zahlungspflicht des Kunden bezüglich des monatlichen Entgeltes und des Mindestverbrauchs bleibt hiervon unberührt.
	11.11. Bei Vertragsschluss vereinbarte Gebührenbefreiungen verfallen bei einem Tarifwechsel und nach Ablauf der Mindestvertragslaufzeit, sofern mit dem Kunden nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde. Nach einem Tarifwechsel hat die zu diesem Zeitpunkt aktuelle Tarifübersicht Geltung.
	11.12. Etwaige Einwendungen des Kunden gegen die Rechnungen der Anbieterin sind innerhalb von 8 Wochen nach Zugang der Rechnung in Textform gegenüber der Anbieterin zu erheben. Sofern der Kunde eine rechtzeitige Einwendung unterlässt, gilt dies als Genehmigung des Rechnungsbetrages. Die Anbieterin wird den Kunden auf die Einwendungsfrist und die Rechtsfolgen einer unterlassenen Einwendung gesondert hinweisen. Sofern der Kunde unverschuldet die Einwendungsfrist versäumt hat, kann er Einwendungen binnen vier Wochen nach Wegfall des Hindernisses gegenüber der Anbieterin mitteilen, es sei denn, die Anbieterin hat die Verkehrsdaten bereits gemäß Ziffer 11.13 gelöscht. Dem Kunden obliegt der Nachweis für das mangelnde Verschulden.
	11.13. Nach Ablauf von 3 Monaten nach Rechnungsversand wird die Anbieterin die der Rechnung zugrunde liegenden Verkehrsdaten löschen. Nach Löschung der Verkehrsdaten gemäß Satz 1 dieser Ziffer trifft die Anbieterin weder eine Nachweispflicht für die Verbindungsleistungen noch eine Auskunftspflicht nach § 67 Abs. 2 TKG für die Einzelverbindungen, sodass sich hierauf beziehende anschließende Einwendungen des Kunden nicht mehr berücksichtigt werden können. Gleiches gilt, wenn die Anbieterin Verkehrsdaten auf ausdrückliche Weisung des Kunden vor Ablauf der genannten Speicherfrist löscht.
	11.14. Etwaige Rückerstattungsansprüche des Kunden wegen überzahlter Rechnungsbeträge, Doppelzahlungen u. Ä. werden dem Rechnungskonto des Kunden gutgeschrieben und mit zukünftigen Forderungen der Anbieterin gegen den Kunden verrechnet. Sofern das Vertragsverhältnis endet und eine Verrechnung nicht möglich ist, wird die Anbieterin das Guthaben an den Kunden auszahlen.

	12. Aufrechnung
	Der Kunde ist nicht berechtigt, eigene Ansprüche gegen Forderungen der Anbieterin aufgrund erbrachter Mobilfunkdienstleistungen aufzurechnen, es sei denn, die Gegenansprüche sind unbestritten oder rechtskräftig festgestellt.

	13. Einbeziehung Dritter in die Vertragsbeziehung
	13.1. Sofern die Mobilfunkdienstleistungen mit Einverständnis des Kunden durch Dritte genutzt werden, ist der Kunde auch zur Zahlung solcher Rechnungsbeträge verpflichtet, die durch Drittnutzung entstehen. Gleiches gilt für eine unbefugte Nutzung der Mobilfunkdienstleistungen, wenn der Kunde die unbefugte Nutzung zu vertreten hat.
	13.2. Sofern der Kunde einen Dritten zum Rechnungsempfang ermächtigt, ist dieser durch den Kunden auch ermächtigt, gegenüber der Anbieterin Willenserklärungen bezüglich der Rechnung abzugeben und entsprechende Erklärungen der Anbieterin entgegenzunehmen.

	14. Haftung
	14.1. Die Anbieterin haftet bei etwaigen Schäden nur für den Fall, dass eine vertragswesentliche Pflicht schuldhaft in einer den Vertragszweck gefährdenden Weise verletzt wird oder der Schaden auf grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz zurückzuführen ist. Dies gilt für sämtliche Schäden, gleich aus welchem Rechtsgrund, einschließlich aus unerlaubter Handlung. Die Haftungsbeschränkung gilt sowohl für die Anbieterin selbst als auch für seine gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen.
	14.2. Im Falle der schuldhaften Verletzung einer vertragswesentlichen Pflicht ist die Haftung der Anbieterin, seinen gesetzlichen Vertretern und Erfüllungsgehilfen auf solche Schäden begrenzt, die typischerweise entstehen und die für die Anbieterin im Zeitpunkt des Vertragsschlusses vernünftigerweise voraussehbar waren, sofern die Verletzung der vertragswesentlichen Pflicht nicht grob fahrlässig oder vorsätzlich erfolgte. Eine vertragswesentliche Pflicht ist eine solche, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht, deren Verletzung die Erreichung des Vertragszweckes gefährdet und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf.
	14.3. Soweit die Anbieterin als Anbieter von öffentlich zugänglichen Telekommunikationsdiensten zum Ersatz eines Vermögensschadens oder zur Zahlung einer Entschädigung gegenüber einem Kunden verpflichtet ist, ist die Haftung auf 12.500,- € je Kunde begrenzt. Besteht die Schadensersatz- oder Entschädigungspflicht der Anbieterin wegen desselben Ereignisses gegenüber mehreren Kunden, ist die Haftung auf insgesamt 30 Millionen € begrenzt. Übersteigt die Schadensersatz- oder Entschädigungspflicht gegenüber mehreren Anspruchsberechtigten auf Grund desselben Ereignisses die Höchstgrenze nach Satz 2, wird der Schadensersatz oder die Entschädigung in dem Verhältnis gekürzt, in dem die Summe aller Schadensersatz- oder Entschädigungsansprüche zur Höchstgrenze steht. Die Haftungsbegrenzung nach den Sätzen 1 bis 3 gilt nicht, wenn die Schadensersatz- oder Entschädigungspflicht durch ein vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten der Anbieterin herbeigeführt wurde, sowie für Ansprüche auf Ersatz des Schadens, der durch den Verzug der Zahlung von Schadensersatz oder einer Entschädigung entsteht.
	14.4. Die Haftung für zeitweilige Unterbrechungen oder Beschränkungen der Netzleistungen ist ausgeschlossen, wenn sie auf höherer Gewalt beruhen. Entsprechendes gilt für unvorhersehbare und von der Anbieterin nicht zu vertretende Umstände, wenn diese die von der Anbieterin angebotenen Leistungen vorübergehend unzumutbar erschweren oder unmöglich machen, wie z. B. wesentliche Betriebsstörungen, Energieversorgungsschwierigkeiten, Arbeitskämpfe oder behördliche Maßnahmen.
	14.5. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit des Verbrauchers, sofern diese durch die Anbieterin, seine gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen schuldhaft verursacht wurden. Die Haftung der Anbieterin nach den Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes oder anderen zwingenden gesetzlichen Vorschriften bleibt ebenfalls unberührt.
	14.6. Die Mängelgewährleistung richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften.
	14.7. Wird der Dienst des Kunden bei einem Anbieterwechsel i.S.d. § 59 TKG länger als einen Arbeitstag unterbrochen, kann der Kunde vom abgebenden Anbieter für jeden weiteren Arbeitstag der Unterbrechung eine Entschädigung in Höhe von 10,- € oder 20 Prozent des vertraglich vereinbarten Monatsentgeltes bei Verträgen mit gleichbleibendem monatlichem Entgelt, je nachdem welcher Betrag höher ist, verlangen, es sei denn, der Kunde hat die Verzögerung zu vertreten. Wird ein vereinbarter Kundendienst- oder Installationstermin der Anbieterin versäumt, kann der Kunde für jeden versäumten Termin eine Entschädigung von 10,- € beziehungsweise 20 Prozent der vertraglich vereinbarten Monatsentgelte, je nachdem, welcher Betrag höher ist, bei Verträgen mit gleichbleibendem monatlichem Entgelt verlangen, es sei denn, der Kunde hat das Versäumnis des Termins zu vertreten.

	15. Datenschutz
	15.1. Die Anbieterin wird personenbezogene Daten des Kunden nur verarbeiten, sofern die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) sowie telekommunikationsrechtliche Bestimmungen, insbesondere das Telekommunikationsgesetz (TKG), dies erlauben.
	15.2. Die Anbieterin übermittelt Daten (Name, Adresse und ggf. Geburtsdatum) zum Zweck der Bonitätsprüfung, dem Bezug von Informationen zur Beurteilung des Zahlungsausfallrisikos auf Basis mathematisch-statistischer Verfahren unter Verwendung von Anschriftendaten sowie zur Verifizierung Ihrer Adresse (Prüfung auf Zustellbarkeit) und ggf. zur gleichzeitigen Durchführung eines Scoring-Verfahrens an die infoscore Consumer Data GmbH („ICD“), Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden. Rechtsgrundlagen dieser Übermittlungen sind Art. 6 Abs. 1 lit. b und Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Übermittlungen auf der Grundlage dieser Bestimmungen dürfen nur erfolgen, soweit dies zur Wahrnehmung berechtigter Interessen der Anbieterin oder Dritter erforderlich ist und nicht die Interessen der Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen. Detaillierte Informationen zur ICD i.S.d. Art. 14 DSGVO, d. h. Informationen zum Geschäftszweck, zu Zwecken der Datenspeicherung, zu den Datenempfängern, zum Selbstauskunftsrecht, zu den Betroffenenrechten etc. finden sich in beiliegendem Informationsblatt der ICD beziehungsweise unter folgendem Link https://www.experian.de/icd-infoblatt
	15.3. Weitere Informationen zur Datenverarbeitung wie z. B. zu Art, Umfang, Ort und Zweck der Verarbeitung personenbezogener Daten des Kunden, seine Betroffenenrechte, sowie zur Bonitätsprüfung werden in der beiliegenden Datenschutzerklärung der Anbieterin bereitgestellt.

	16. Bonitätsprüfung
	17. Übertragung
	18. Aussergerichtliche Streitbeilegung
	18.1. Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle gemäß § 36 VSBG
	18.2. Sonstige Streitfälle Die Anbieterin nimmt darüber hinaus nicht an Streitbeilegungsverfahren vor einer anderen Verbraucherschlichtungsstelle teil.
	18.3. Informationen zur Online Streitbeilegung Die EU-Kommission hat gemäß Artikel 14 Abs. 1 der EU-Verordnung über Online- Streitbeilegung in Verbraucherangelegenheiten (ODR-VO) eine Website zur Online Streitbeilegung zwischen Unternehmern und Verbrauchern eingerichtet, die unter http://ec.europa.eu/consumers/odr/ erreichbar ist.

	19. Schlussbestimmungen
	19.1. Die Anbieterin ist befugt, zur Erfüllung der übernommenen Verpflichtungen nach diesem Vertrag Drittunternehmen zu beauftragen. Hierdurch kommt kein Vertragsverhältnis zwischen dem Kunden und dem Drittunternehmen zustande. Der Kunde ist zur Übertragung der Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag auf Dritte nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der Anbieterin berechtigt.
	19.2. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem und im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis zwischen der Anbieterin und dem Kunden ist Düsseldorf, sofern der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat, nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Inland verlegt oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist.
	19.3. Für sämtliche Rechtsbeziehungen zwischen der Anbieterin und dem Kunden gilt ausschließlich das für die Rechtsbeziehungen inländischer Parteien maßgebliche Recht der Bundesrepublik Deutschland.
	19.4. Informationen über alle von der Anbieterin eingerichteten Verfahren zur Vermeidung einer Kapazitätsaus- oder -überlastung, mögliche Auswirkungen auf die Dienstequalität sowie Maßnahmen, mit denen die Anbieterin auf Sicherheits- und Integritätsverletzungen, Bedrohungen oder Schwachstellen reagiert, sind unter https://www.stroth-telecom.de/downloads/ einsehbar.
	19.5. Sofern eine Bestimmung dieser AGB Mobil D-Netz unwirksam ist oder wird, werden die übrigen Bestimmungen dadurch nicht berührt.

	20. Wichtige Hinweise zum Notruf:
	21. Wichtiger Hinweis zum Empfang von öffentlichen Warnmeldungen:
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	A. Leistungsmerkmale
	1. Allgemeine Leistungsmerkmale
	1.1. Für WEtell-Verträge bietet die STROTH Telecom GmbH („Anbieterin“) dem Kunden Zugang zu einem Mobilfunknetz zwecks Übertragung von Kommunikationsdaten mittels Sprach-, SMS- und/oder Datenverbindungen und weitere Telekommunikationsdienstleistungen, jeweils sofern im Kundenauftrag vereinbart, im nachfolgend beschriebenen Umfang („Mobilfunkdienstleistungen“).
	1.2. Voraussichtliche Dauer bis zur Bereitstellung des Anschlusses: In der Regel ist die physische SIM-Karte mit Zugang beim Kunden und das Profil einer embedded SIM-Karte nach Aktivierung nutzbar; Abweichungen können sich bei einer beauftragten Rufnummernportierung und durch technische Restriktionen ergeben.
	1.3. Für die Nutzung der Mobilfunkdienstleistungen sind eine in das Mobilfunknetz eingebuchte SIM-Karte, ein mit der SIM-Karte zur Nutzung im Mobilfunknetz geeignetes mobiles Endgerät nach dem GSM-, LTE oder 5G-Standard sowie ggf. Zubehör erforderlich. Je nach verfügbarer Netztechnologie (GSM, GPRS, HSCSD, LTE, 5G) und gewähltem Tarif steht eine geschätzte Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 150 Mbit/s (Download) und bis zu 25 Mbit/s (Upload), im Falle eines GigaMobil-Tarifes bis zu 300 Mbit/s (Download) und bis zu 100 Mbit/s (Upload), zur Verfügung. Diese Werte entsprechen den beworbenen Geschwindigkeiten. Die angegebene Übertragungsgeschwindigkeit ist ein Maximalwert, der unter optimalen Bedingungen und bei entsprechender Abdeckung und Verfügbarkeit des Mobilfunknetzes und wenn das verwendete Endgerät diese unterstützt, erreicht werden kann. Der Betreiber des von der Anbieterin genutzten Mobilfunknetzes bietet IP Dienste nach dem internationalen Standard RFC 791 als gemeinsam nutzbares Transportmedium an. Nach diesem Standard ist die Transportkapazität nicht exklusiv nutzbar. Die dem einzelnen Kunden zustehende Transportkapazität wird durch die Anzahl anderer Nutzer und deren Nutzungsverhalten beeinflusst. Da das dem Kunden der Anbieterin zur Verfügung gestellte Mobilfunknetz von vielen Teilnehmern genutzt wird, kann eine jederzeit konstante, spezifische Bandbreite nicht garantiert werden. Die Anzahl und das Verhalten anderer Nutzer können starken zeitlichen und örtlichen Schwankungen unterliegen. Die Anbieterin kann nicht garantieren, dass Datenübertragungen jederzeit störungsfrei und ohne Unterbrechung funktionieren. Die Qualität der Datenübertragung kann von verschiedenen Faktoren beeinflusst werden, zum Beispiel durch die Anzahl der Nutzer, die das Mobilfunknetz gleichzeitig nutzen, oder durch die Verwendung eines Endgerätes, das den Dienst nicht ausreichend oder gar nicht unterstützt. Bei erheblichen Abweichungen der Bandbreite, vor allem aufgrund außergewöhnlicher Netzauslastung, kann es vorkommen, dass sich der Abruf und die Verbreitung von Informationen und Inhalten über den Internetzugang verlangsamen und sich Einschränkungen bei der Nutzung von Anwendungen und Diensten ergeben. Dies betrifft vor allem Dienste mit hohem Bandbreitenbedarf, wie z. B. Audio- und Video-Streaming und das Herunterladen großer Dateien oder E-Mail-Anhänge. Der Mobilfunknetzbetreiber überwacht kontinuierlich alle Teilstrecken des IP-Transportes bis zum Internet. Werden festgelegte Grenzwerte überschritten, erweitert der Mobilfunknetzbetreiber die Transportkapazität im Rahmen der technischen und betrieblichen Möglichkeiten. Der Kunde kann die ihm tatsächlich zur Verfügung stehende Download- und Uploadgeschwindigkeit seines Anschlusses über das Messtool der BNetzA prüfen. Dieses steht ihm im Internet unter www.breitbandmessung.de zur Verfügung und dient dem Kunden dazu, eine erhebliche kontinuierliche oder regelmäßig wiederkehrende Abweichung bei der Geschwindigkeit zwischen der tatsächlichen und der vertraglich vereinbarten Geschwindigkeit festzustellen. Im Falle erheblichen, kontinuierlichen oder regelmäßig wiederkehrenden Abweichungen bei der Geschwindigkeit oder bei anderen Dienstqualitätsparametern zwischen der tatsächlichen Leistung des Internetzugangsdienstes und der gemäß den Buchstaben a bis d des Artikels 4 Abs. 1 der EU-Verordnung 2015/2120 angegebenen Leistung , die durch einen von der BNetzA bereitgestellten oder von ihr oder einem von ihr beauftragten Dritten zertifizierten Überwachungsmechanismus ermittelt wurden, oder anhaltenden oder häufig auftretenden erheblichen Abweichungen zwischen der tatsächlichen und der im Vertrag angegebenen Leistung eines Telekommunikationsdienstes mit Ausnahme eines Internetzugangsdienstes, stehen dem Kunden, der Verbraucher ist die Rechtsbehelfe des § 57 Abs. 4 TKG zur Verfügung. Die Möglichkeit des Verbrauchers, sich vorab bei der Anbieterin zu beschweren, bleibt davon unberührt. Der Kunde hat die Möglichkeit, sich bei Beanstandungen oder Beschwerden zum Thema Netzneutralität unter der E-Mail-Adresse info-de@stroth-telecom.de an die Anbieterin zu wenden.
	1.4. Der Kunde kann Mobilfunkdienstleistungen räumlich im Empfangs- und Sendebereich der vom jeweiligen Mobilfunknetzbetreiber betriebenen Funkstationen in Anspruch nehmen. Telekommunikationsverbindungen werden vom Mobilfunknetzbetreiber im Rahmen der bestehenden technischen und betrieblichen Möglichkeiten mit einer mittleren Durchlasswahrscheinlichkeit von 97 % hergestellt. Zeitweilige Störungen der Dienstleistungen können sich aus Gründen höherer Gewalt, einschließlich Streiks, Aussperrungen und behördlicher Anordnungen, sowie wegen technischer Änderungen an den Anlagen des Mobilfunknetzbetreibers oder wegen sonstiger Maßnahmen, die für einen ordnungsgemäßen oder verbesserten Betrieb des Mobilfunknetzes erforderlich sind, ergeben. Die Anbieterin wird alle zumutbaren Anstrengungen unternehmen, um derartige Störungen baldmöglichst zu beseitigen bzw. auf ihre Beseitigung hinzuwirken. Schließlich kann die Übertragungsqualität durch atmosphärische und topografische Gegebenheiten sowie Hindernisse (z. B. Gebäude) gestört sein. Der vorstehende Absatz gilt entsprechend für Störungen von Telekommunikationsanlagen Dritter, die die Anbieterin zur Erfüllung ihrer Pflichten nutzt.
	1.5. In Zeiten hoher Belastung des Mobilfunknetzes kann es vorkommen, dass bestimmter Datenverkehr priorisiert werden muss, um eine Überlastung des Mobilfunknetzes zu verhindern. Sprachtelefonie, die über Datenverbindungen realisiert wird (z. B. VoIP), wird gegenüber anderem Datenverkehr priorisiert. Verbindungen im Mobilfunk werden vorrangig hergestellt, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben ist (etwa nach § 186 TKG). Die Priorisierung von derartigem Datenverkehr kann die Up- und Downloadgeschwindigkeit des nicht priorisierten Datenverkehrs (E-Mail-Verkehr, Webbrowsing, Streaming sowie Filesharing) beeinträchtigen. Es werden keine Verkehrsmanagementmaßnahmen vorgenommen, durch die die Privatsphäre oder der Schutz personenbezogener Daten beeinträchtigt wird.
	1.6. Die Anbieterin gewährleistet auch bei grundsätzlich vorhandener Netzabdeckung keine Mobilfunkversorgung innerhalb geschlossener Räume, da diese durch die spezifischen baulichen Gegebenheiten beeinträchtigt sein kann. Ebenfalls kann eine ungestörte Nutzung der Telekommunikationsdienstleistungen bedingt durch bauliche oder geologische Verschattungen und Abschirmungen nicht an jedem Ort erfolgen.
	1.7. Der Kunde kann, sofern im Kundenauftrag vereinbart und vorbehaltlich der Regelungen in Ziffer 5.7 der AGB Mobil D-Netz und der Ziffer 9.3 dieser Leistungsbeschreibung, auf der Grundlage entsprechender Verträge zwischen dem Mobilfunknetzbetreiber, der Vodafone GmbH, von der Anbieterin Vorleistungen bezieht, und ausländischen Mobilfunknetzbetreibern Dienstleistungen ausgewählter Mobilfunknetzbetreiber im Ausland nutzen („International Roaming“). Der von der Anbieterin genutzte Mobilfunknetzbetreiber behält sich vor, die Auswahl dieser Netzbetreiber sowie den Inhalt der mit diesen bestehenden Verträgen jederzeit zu ändern. Der Kunde hat daher keinen Anspruch auf einen bestimmten ausländischen Netzbetreiber oder auf bestimmte Leistungen ausländischer Netzbetreiber. Im Übrigen bestimmt sich der Umfang der International-Roaming-Leistungen nach dem Angebot des jeweiligen ausländischen Netzbetreibers; insbesondere können bei Verwendung eines entsprechenden Endgerätes im ausländischen Netz auch Dienstleistungen für den Kunden nutzbar sein, für die seine SIM-Karte im heimischen Mobilfunknetz gesperrt ist.
	1.8. Zielrufnummer einer Verbindung kann eine Rufnummer der Anbieterin sowie eine andere deutsche oder ausländische Rufnummer sein, deren Inhaber einen Vertrag mit einem Anbieter abgeschlossen hat, der mittelbar oder unmittelbar gegenüber der Anbieterin verpflichtet ist, die Verbindung herzustellen. Die Anwahl einer Zielrufnummer ist nicht zulässig, wenn das Zustande kommen einer Verbindung vom Kunden nicht gewünscht ist und/oder bekannt ist, dass das Zustandekommen der Verbindung – insbesondere auch durch technische Vorkehrungen – vom Inhaber der Zielrufnummer oder auf seine Veranlassung von Dritten verhindert werden wird. Unzulässig ist jede Weiterleitung von Verbindungen, insbesondere die Erbringung von Zusammenschaltungsleistungen über die SIM-Karte, sofern die vom Anrufenden ursprünglich gewählte Zielrufnummer nicht die Nummer der Anbieterin des Kunden ist.
	1.9. Die von WEtell zur Verfügung gestellte SIM-Karte der Anbieterin wird gesperrt, wenn die zum Einbuchen erforderliche, vom Kunden veränderbare persönliche Identifikationsnummer (PIN) dreimal falsch eingegeben wird. Sie kann durch Eingabe der PUK entsperrt werden. Nach wiederholter Falscheingabe der PUK wird die SIM-Karte dauerhaft unbrauchbar.
	1.10. Im Falle einer etwaigen Abgabe der dem Kunden zur Verfügung gestellten Rufnummer an einen anderen Mobilfunkdiensteanbieter kann es zu einer Unterbrechung des Dienstes von bis zu einem Kalendertag kommen. Informationen zur Mitnahme der Rufnummer findet der Kunde unter www.wetell.de.


	B. Leistungen
	1. SIM Karte
	2. Rufnummernübermittlung
	3. Gesprächsmanagement
	3.1. Der Kunde kann folgende Anrufumleitungen von eingehenden Anrufen zu einer Zielrufnummer einrichten:
	a) automatische Anrufumleitung aller Anrufe,
	b) Anrufumleitung, wenn der Anruf in einem vom Kunden festgelegten Zeitraum nicht angenommen wird,
	c) Anrufumleitung, wenn die SIM-Karte nicht in ein Mobilfunknetz eingebucht ist,
	a) Anrufumleitung im Besetzt-Fall. Anrufumleitungen zu internationalen Rufnummern (Ausland) und Premiumrufnummern sind nicht möglich. Der Kunde stellt sicher, dass der Inhaber des Anschlusses mit der Anrufumleitung auf seinen Anschluss einverstanden ist. Für Anrufumleitungen berechnet die Anbieterin Gebühren gemäß den jeweils aktuellen Preislisten.

	3.2. Der Kunde kann wahlweise eine Sperre
	a) aller abgehenden Anrufe,
	b) aller abgehenden Auslandsanrufe oder
	c) aller ankommenden Anrufe über die Tastatur seines Mobilfunkendgeräts einrichten. Die Anrufsperrungen müssen bei WEtell oder der Anbieterin beantragt werden. Jeweils eine abgehende und eine ankommende Sperre sind kombinierbar.


	4. Mailbox
	5. SMS – Kurzmitteilungen
	6. Automatische Konfiguration des Kunden Endgerätes (ADC)
	7. Internet über GPRS/LTE/5G
	8. Auslandsgespräche und International Roaming
	8.1. Die Mobilfunkdienstleistungen werden nur teilweise von den ausländischen Mobilfunknetzbetreibern, mit denen die Anbieterin oder der Mobilfunknetzbetreiber einen Kooperationsvertrag geschlossen hat („Roamingpartner“), unterstützt.
	8.2. Der Kunde kann, sofern im Kundenauftrag vereinbart, seinen Vertrag mit den vertragsgegenständlichen Leistungen bei vorübergehenden Aufenthalten im europäischen Ausland (EU) sowie in weiteren ausgewählten, in der jeweils aktuellen Preisliste entsprechenden gekennzeichneten Ländern, nutzen, ohne dass zusätzliche Gebühren im Vergleich zum inländischen Endkundenpreis entstehen. Voraussetzung hierfür ist, dass der gewöhnliche Aufenthalt des Kunden in Deutschland ist oder eine stabile Bindung an Deutschland besteht und eine angemessene Nutzung vorliegt. Zum Nachweis des gewöhnlichen Aufenthaltes in Deutschland oder einer stabilen Bindung an Deutschland kann die Anbieterin vom Kunden die Vorlage eines aussagekräftigen Nachweises verlangen. Eine angemessene Nutzung liegt vor, wenn sich der Kunde innerhalb von vier Monaten überwiegend in Deutschland aufhält oder die Inlandsnutzung des Kunden seine Roamingnutzung innerhalb eines Zeitraums von 4 Monaten überwiegt. Die Anbieterin ist berechtigt, dazu die Bewegungs- und Nutzungsdaten des Kunden für mindestens 4 Monate zu verarbeiten. Die Anbieterin weist den Kunden darauf hin, dass die Nutzung von Mobilfunkdienstleistungen der Anbieterin im Ausland im Rahmen des International Roaming (außer EU-Roaming) erhöhte Entgelte verursacht. Auch ankommende Gespräche sind für den Kunden kostenpflichtig. Die Entgelte für Roamingleistungen kann der Kunde der Preisliste Roaming und sonstige Entgelte entnehmen, die unter www.wetell.de abrufbar ist. Die Anbieterin weist den Kunden darauf hin, dass Programme auf seinem Endgerät regelmäßig – teilweise ohne Information oder Freigabe durch den Kunden – aktualisiert werden (Update) und hierzu nicht unerhebliche Datenmengen heruntergeladen werden können. Hält sich der Kunde bei einem Update im Ausland auf, können für das Herunterladen der Daten nicht unerhebliche Kosten für den Kunden entstehen. Der Kunde kann dies vermeiden, indem er an seinem Endgerät das Datenroaming ausschaltet. Hinweise zum Ausschalten des Datenroamings findet der Kunde in der Bedienungsanleitung für sein Endgerät.
	8.3. Die Anbieterin kann Roamingaufschläge berechnen, wenn der Nachweis des gewöhnlichen Aufenthaltes oder einer stabilen Bindung nicht erbracht wird, oder eine unangemessene Nutzung vorliegt. In diesem Fall wird die Anbieterin den Kunden entsprechend informieren. Die maximalen Roamingaufschläge ergeben sich aus dem regulierten maximalen Roamingvorleistungsentgelt gemäß Art. 9 Abs. 2 (für abgehende regulierte Roaminganrufe), Art. 10 Abs. 1 (für versendete regulierte SMS-Roamingnachrichten) bzw. Art. 11 Abs. 1 (für regulierte Datenroamingdienste) der Verordnung (EU) Nr. 2022/612, sowie für eingehende regulierte Roaminganrufe aus dem in Art. 75 Abs. 1 der Richtlinie (EU) Nr. 2018/1972 für das entsprechende Jahr festgelegten maximalen Mobilfunkzustellungsentgelt. Derzeit betragen die maximalen Roamingaufschläge (jeweils ohne MwSt.) für abgehende Sprachverbindungen 0,019 € je Minute, für eingehende Sprachverbindungen 0,0040 € je Minute und für SMS 0,003 € je SMS. Für mobile Daten gilt derzeit ein Roamingaufschlag von 1,30 € je GB, welcher in den Folgejahren weiter absinkt (z.B. ab 01.01.2026 auf 1,10€ je GB). Die Anbieterin beendet die Erhebung des Roamingaufschlages, sobald der Nachweis des gewöhnlichen Aufenthaltes oder einer stabilen Bindung erbracht wird oder sobald das Nutzungsverhalten des Kunden eine angemessene Nutzung erkennen lässt. Im Fall von Beschwerden kann sich der Kunde per EMail an info-de@stroth-telecom.de wenden.
	8.4. Für Sprach- und Datenverbindungen sowie SMS aus dem Mobilfunknetz des Roamingpartners, in das der Kunde eingebucht ist, gelten die Nutzungspreise bzw. Tarife gemäß dem mit der Anbieterin vereinbarten Roamingtarif. Abweichend davon werden Verbindungen zu Sonder- und Premiumrufnummern des Roamingpartners im Ausland zu den Preisen bzw. Tarifen des Roamingpartners abgerechnet. Die Anbieterin berechnet in diesem Fall die Nutzungspreise des jeweiligen Roamingpartners nach den zum Zeitpunkt der Datenübermittlung gültigen Wechselkursen zuzüglich einer Bearbeitungsgebühr in Höhe von 25 % auf den in Euro umgerechneten Rechnungsbetrag.
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